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Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Alleinerziehende im Burgenland!

Das Aufwachsen der Kinder unter möglichst guten Bedingungen zu sichern und die 
notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen muss Aufgabe der Politik sein. Das 
Land Burgenland setzt daher eine ganze Reihe von Frauen- und Familien fördernden 
Maßnahmen, wie z. B. Kinderbonus, Schulstartgeld, Förderung bei Mehrlingsgeburten, 
Kinderbetreuungsförderung für den Besuch von Kindergarten und Kinderkrippe, 
Familienauto, Familienpass, Dokumentenmappe u. a. m. 

Alleine zu erziehen ist eine besondere Herausforderung und Verantwortung. Probleme, 
die in traditionellen Familien gemeinsam besprochen und gelöst werden können, müs-
sen von nur einem Elternteil bewältigt werden. 

Der „Leitfaden für Alleinerziehende“ ist als Unterstützung und Hilfestellung für allein er-
ziehende Mütter und Väter gedacht. Er soll eine Erstinformation für auftretende Fragen 
z.B. im rechtlichen Bereich in Bezug auf Unterhalt nach Ehescheidung, Unterhalt nach 
Auflösung einer Lebensgemeinschaft, Vaterschaftsanerkennung, Obsorge und Besuchs-
recht u.v.m. bieten. Da mit der Veränderung der Lebenssituation auch die finanzielle 
Situation oft eine massive Veränderung erfährt, wird in weiteren Abschnitten auf die 
unterschiedlichen Ansprüche sowie auf die Bereiche Arbeitssuche und Berufswieder-
einstieg eingegangen. 

Die Broschüre kann eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Daher sind die einzelnen 
Themen mit Verweisen an jene Institutionen gekennzeichnet, die detaillierte Auskünfte 
geben können. 

Die Bereitschaft, die alltägliche Belastung von Beruf und Familie alleine zu tragen, ver-
dient ein hohes Maß an Anerkennung, aber auch die nötige Unterstützung. 
Wir erachten es als unsere Pflicht, Ihnen diese Unterstützung zu bieten. 

Ihre 

Familienlandesrätin Verena Dunst
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Alleinerziehend – 
eine gewollte oder ungewollte Lebenssituation

Die Wege, durch die ein Elternteil allein erziehend wird, sind vielfältig 
und stehen stets in engster Verbindung zur persönlichen Situation. 
Somit sind Alleinerziehende nicht nur mit organisatorischen und 
rechtlichen Fragen konfrontiert, sondern in vielen Fällen auch mit 
tief greifenden und schmerzlichen persönlichen Problemen im Zu-
sammenhang mit dem Verlust des Partners/der Partnerin.

Allein erziehend zu sein, kann auf persönlichen Entscheidungen 
beruhen, die im besten Fall beide Elternteile gemeinsam treffen. 
Manchmal ist es aber auch der Entschluss eines einzelnen Elternteils, 
der den anderen Teil in diese neue Lebenssituation zwingt.

In Österreich leben rund 300.000 Familien mit allein erziehenden 
Eltern – das ist beinahe jede fünfte Familie. Etwa 90 Prozent dieser 
Alleinerziehenden sind Frauen.

Als Alleinerziehende gelten Elternteile, die
• ledig, 

• geschieden oder 

• verwitwet sind und 

• nicht mit dem Vater oder der Mutter des Kindes oder einem 
 neuen Partner bzw. einer neuen Partnerin zusammenleben. 

Allein erziehend zu sein kann auch die Folge von nicht 
beeinflussbaren Schicksalsschlägen sein:
• ein Elternteil stirbt

• ein Elternteil verschwindet oder wird vermisst

wird ein elternteil allein erziehend, ergeben 
sich vor allem am Beginn dieses neuen Lebens-
abschnittes eine reihe von Problemen:

• Auf individueller Ebene muss die neue Lebenssituation verur-
sacht durch die Trennung gemeistert werden. Ängste, Wut, Trauer, 
Kränkung usw. sind zu verarbeiten, und dies kann die Umstellung auf 
die neuen Lebensumstände besonders schwierig gestalten. 

• Für beide Elternteile gilt es, eine neue Art des „Eltern-Seins“ und 
der Elternbeziehung zu finden. Vorangegangene Konflikte wirken 
noch immer und erschweren den Elternteilen die notwendige, 
konstruktive Kommunikation. Als Paar getrennt erfordert die neue 
Situation dennoch, dass in gemeinsamen Gesprächen die Vorge-
hensweise bei der Erziehung der Kinder, Besuchsregelungen, Urlaub, 
Schulbesuche u.v.m. abzuklären sind.

• Kinder reagieren auf die Trennung der Eltern. Diese Reaktionen 
sind sehr unterschiedlich und erfolgen manchmal erst relativ spät. 
Verhaltensänderungen der Kinder können bis zu fünf Jahren nach 
der Scheidung auftreten und sind dann immer noch als Reaktion auf 
die Trennung der Eltern zu sehen. Diese Probleme sind besonders 
für Alleinerziehende spürbar und beeinträchtigen den Alltag mit 
dem Kind/den Kindern.

• Der allein erziehende Elternteil trägt in der Praxis den Hauptteil 
der Verantwortung für das Wohl und die Entwicklung der Kinder. 
Problemlösungen für die Scheidungsfolgen der Kinder müssen  meist 
auch von den Alleinerziehenden gefunden werden.

• Der Alltag erfährt für allein Erziehende in der Regel einen Anstieg 
von Belastungen, bedingt durch die Veränderung der Lebensum-
stände. Allein erziehende Mütter müssen wieder berufstätig werden 
oder von einer Teilzeitstelle auf Vollzeit umstellen. Verbunden damit 
verschärft sich das Problem der Kinderbetreuung. 
In den meisten Fällen kommt es zusätzlich zu  einer Verringerung 
des Familieneinkommens.

• Die Rahmenbedingungen für Alleinerziehende in der Gesell-
schaft spielen eine wichtige Rolle. Wie positioniere ich mich nun als 
Alleinerziehende/r, Verlassene/r, Geschiedene/r?  Besteht Ablehnung 
oder Akzeptanz im näheren sozialen Umfeld? Gibt es strukturelle 
Unterstützungen bei der Bewältigung des Alltags z.B. ausreichende 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten? Wie sehen die staatlichen Rahmen-
bedingungen in Form von Beihilfen, Gesetzgebung u.v.m. aus?
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unterhaltsansprüche nach der Scheidung

Grundsätzlich kann der Unterhalt geschiedener Paare bei allen 
Scheidungsfällen durch Vereinbarung geregelt werden. Nur bei 
Fehlen vertraglicher Unterhaltsregelungen greift die gesetzliche 
Regelung ein.

das gesetz unterscheidet hierbei zwei große unterhaltsgruppen:
• Scheidungen mit Schuldausspruch 

• Scheidungen ohne Schuldausspruch 
 
Scheidungen mit Schuldausspruch

Für alle Scheidungen mit Schuldausspruch gilt eine einheitliche 
Regelung, die auf die Schuldverteilung Bezug nimmt. Die Unterhalts-
regelung unterscheidet folgende Fälle:

• Alleinverschulden 

• Gleichteiliges Verschuldens beider Seiten 

• Scheidung mit Ausspruch des Zerrüttungsverschuldens 

Alleinverschulden
Die allein oder überwiegend schuldig geschiedene und leistungsfä-
hige Gattin/der allein oder überwiegend schuldig geschiedene und 
leistungsfähige Gatte hat der/dem anderen angemessenen Unterhalt 
zu leisten, soweit deren/dessen eigene Einkünfte (aus Vermögen 
oder aus zumutbarer Berufstätigkeit) nicht ausreichen.

Voraussetzungen für den Unterhaltsanspruch sind also auf Seiten 
der/des Verpflichteten alleiniges oder überwiegendes Scheidungs-
verschulden und leistungsfähigkeit, auf Seiten des oder der Berech-
tigten die Selbsterhaltungsunfähigkeit.

Die Unterhaltshöhe ist durch ihre Angemessenheit definiert, d.h. 
der Unterhalt muss für die Deckung der angemessenen Bedürfnisse 
ausreichen, wobei sich die Angemessenheit nach den Lebensverhält-
nissen beider Gattinnen/Gatten richtet.

Nach der gerichtlichen Praxis gilt, dass der erwerbslose Unter-
haltsberechtigte oder die erwerbslose Unterhaltsberechtigte 33 
Prozent des Nettoeinkommens der Verpflichteten/des Verpflichteten 
erhalten muss. Unterhaltsempfängerinnen/Unterhaltsempfänger 
mit eigenem Einkommen erhalten 40 Prozent des gemeinsamen 
Gesamtnettoeinkommens, abzüglich des eigenen Einkommens. Diese 
Prozentsätze sind jedoch nur grobe unverbindliche Richtlinien. Sie 
reduzieren sich, wenn den Unterhaltspflichtigen weitere Unterhalts-
pflichten treffen, etwa für Kinder.

Gleichteiliges Verschulden beider Seiten
Trifft beide geschiedenen Gattinnen/Gatten gleiches Verschulden, so 
haben sie prinzipiell keine unterhaltsansprüche. Es kann aber der 
Ehegattin/dem Ehegatten, die/der sich nicht selbst erhalten kann, ein 
Beitrag zu ihrem/seinem Unterhalt zugebilligt werden.

unterhalt wird dann gewährt, wenn und soweit dies mit Rücksicht 
auf die Bedürfnisse und die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der 
Ehegattin/des Ehegatten der Billigkeit entspricht. Diese „Billigkeits-
beurteilung“ berücksichtigt die Lebensumstände beider Parteien.
Nach der Gerichtspraxis soll der Zuschuss nur einen „relativ 
bescheidenen Teil“ des vollen Unterhalts ausmachen, d.h. durch-
schnittlich etwa zehn bis 15 Prozent des Nettoeinkommens der/des 
Verpflichteten.

Nachhaltige und grundlos böswillige Verweigerung des Kinderbe-
suchsrechtes durch die Unterhaltsberechtigte/den Unterhaltsberech-
tigten bewirken das Erlöschen des Billigkeitsanspruches.

Scheidung mit Ausspruch des Zerrüttungsverschuldens
Bei einer Scheidung mit Ausspruch des Zerrüttungsverschuldens 
auf Seiten der Klägerin/des Klägers behält die beklagte Gattin/der 
beklagte Gatte den Anspruch auf Unterhalt wie bei einer noch auf-
rechten Ehe. Es werden der haushaltsführenden und nicht erwerbs-
tätigen Gattin/dem haushaltsführenden und nicht erwerbstätigen 
Gatten die tatsächlichen Einkünfte, nicht aber Einkünfte aus einer 
zumutbaren Erwerbstätigkeit angerechnet.

recHtLIcHe uND fINANzIeLLe SItuAtIoN
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Scheidungen ohne Schuldausspruch

Die Scheidung ohne Schuldausspruch spielt in der Praxis eine 
geringe Rolle. Bei Zerrüttungsscheidungen hat nur die/der Beklagte 
einen Unterhaltsanspruch nach Billigkeit, bei der/dem die Verhält-
nisse der geschiedenen Gattinnen/Gatten, der unterhaltspflichtigen 
Verwandten und allfällige weitere Unterhaltspflichten gegenüber 
minderjährigen Kindern und gegenüber neuen Ehepartnerinnen/
Ehepartnern zu berücksichtigen sind.
Das Ehegesetz besagt außerdem, dass einer geschiedenen Ehegattin/
einem geschiedenen Ehegatten unabhängig vom Verschulden an der 
Scheidung Unterhalt nach deren/dessen Lebensbedarf zu gewäh-
ren ist, so lange ihr/ihm aufgrund der Pflege und Erziehung eines 
gemeinsamen Kindes nicht zugemutet werden kann, sich selbst zu 
erhalten.
Ebenso ist einer Ehegattin/einem Ehegatten, die/der sich der 
Haushaltsführung sowie gegebenenfalls der Pflege und Erziehung 
eines gemeinsamen Kindes oder der Betreuung eines Angehörigen 
gewidmet hat und somit keine eigenen Erwerbsmöglichkeiten hatte 
und zukünftig hat (z.B. durch mangelnde berufliche Ausbildung, Alter, 
Gesundheit, Dauer der Ehe), Unterhalt nach deren/dessen Lebens-
bedarf zu gewähren.
Achtung:
Der Unterhaltsanspruch vermindert sich oder besteht nicht, wenn 
die Gewährung des Unterhalts unbillig wäre (z.B. durch schwerwie-
gende Eheverfehlungen, schuldhaft herbeigeführte Bedürftigkeit).

unterhaltsansprüche nach Auflösung einer 
Lebensgemeinschaft

Grundsätzlich hat die Lebensgefährtin/der Lebensgefährte keinen 
Unterhaltsanspruch durch die Partnerin/den Partner. Daher ist eine 
vertragliche Vereinbarung für die Leistung von Unterhaltszahlungen 
sinnvoll. Nur dadurch ist gewährleistet, dass die Lebensgefährtin/der 
Lebensgefährte, die/der keiner Berufstätigkeit nachgeht, im Tren-
nungsfall nicht finanziell benachteiligt ist.
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unterhaltsleistungen für Kinder aus 
Lebensgemeinschaften

Uneheliche Kinder sind ehelichen im Unterhaltsrecht völlig gleich-
gestellt. Im Zusammenleben kann der Fall eintreten, dass die/der 
Unterhaltspflichtige den festgesetzten Unterhalt für das Kind bzw. die 
Kinder nicht bezahlt, aber dafür die Kosten für die Wohnung und den 
gemeinsamen Haushalt übernimmt. Bei einer entsprechenden Höhe 
dieser Leistungen kann der Unterhalt dadurch schon erfüllt sein.

achtung:
Schließen Sie mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner einen Vertrag, in 
dem schriftlich festgehalten wird, inwieweit Sie durch die Übernah-
me der Lebenshaltungskosten der festgesetzten Unterhaltsverpflich-
tung nachkommen.
Liegt keine schriftliche Vereinbarung vor, können Sie Ihre getätigten 
Zahlungen nicht beweisen. So kann es sein, dass Sie im Falle einer 
Trennung aufgrund des bestehenden Unterhaltsbeschlusses zusätz-
lich für die letzten drei Jahre Kindesunterhalt nachzahlen müssen.

Kindesunterhalt

Allgemeines zum Kindesunterhalt
Mit Kindesunterhalt ist grundsätzlich die Unterhaltsverpflichtung von 
Eltern gegenüber ihren Kindern gemeint. Seit der Neuregelung des 
Kindschaftsrechtes haben Frauen und Männer ihren Kindern gegenü-
ber gleiche Rechte und Pflichten.
Derjenige Elternteil, der mit seinem Kind nicht im gemeinsamen 
Haushalt lebt, ist zur Zahlung von Geldunterhalt verpflichtet.

Arten von Unterhaltsleistungen
Grundsätzlich haben beide Elternteile zum Unterhalt ihres Kindes 
(ehelich und unehelich) beizutragen. Sind sie dazu nicht in der Lage 
(z.B. weil sie verstorben sind), dann werden die Großeltern für die 
Unterhaltsleistungen herangezogen, soweit sie dadurch ihren eige-
nen Unterhalt nicht gefährden.
Es wird zwischen naturalunterhalt und geldunterhalt (=alimente) 
unterschieden. Lebt ein Kind mit einem Elternteil bzw. beiden Eltern 
im gemeinsamen Haushalt, dann hat es Anspruch auf Naturalunterhalt.
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Der Naturalunterhalt umfasst beispielsweise:

• Unterkunft 

• Nahrungsmittel 

• Bekleidung 

• Unterricht und Erziehung 

• Freizeitgestaltung 

Leben das Kind und ein Elternteil bzw. beide Eltern nicht im selben 
Haushalt, so hat das Kind Anspruch auf den Unterhalt in Form von 
Geldleistungen.
Darunter versteht man einen vom Gericht oder aufgrund privater 
Vereinbarung festgesetzten Geldbetrag, der ausschließlich der Be-
dürfnisdeckung des Kindes dient.

Allgemeines zur Unterhaltshöhe
Die Höhe des Unterhaltsanspruches des Kindes ist abhängig von der 
leistungsfähigkeit der eltern (Vermögen, Einkommen, Ausbildung, 
Arbeitsfähigkeit, Arbeitsmarktlage etc.) und dem Bedarf des Kindes 
(Alter, Anlagen, Fähigkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten etc.).

Grundsätzlich gilt die Regel: Je höher das Einkommen des jeweiligen 
Elternteils, desto mehr Unterhalt ist zu leisten. Der Elternteil muss 
bemüht sein, nach seinen Kräften zum Unterhalt des Kindes beizu-
tragen (Anspannungstheorie bzw. Anspannungsgrundsatz).

hinweis: Laut ständiger Rechtsprechung besteht eine Begrenzung 
des Unterhalts (sogenannte „luxusgrenze“ bzw. „Playboygrenze“), 
die Unterhaltspflichtigen mit überdurchschnittlichen Einkommen zu-
gute kommt. Der Unterhaltsanspruch ist in solchen Fällen mit dem 
zwei- bis zweieinhalbfachen des Regelbedarfs begrenzt, es gibt je-
doch keinen allgemein gültigen „Unterhaltsstopp“. Bei dieser Grenze 
handelt es sich nur um einen Richtwert, der nach den Umständen 
des Einzelfalls verschieden bemessen werden kann.

achtung:
Versucht ein zum Unterhalt verpflichteter Elternteil sich der Zahlung 
von Alimenten zu entziehen, indem sie/er die Beschäftigung aufgibt 
oder einen Beruf wählt, der nicht ihrer/seiner Ausbildung entspricht, 
dann wird nicht das tatsächliche Einkommen, sondern das fiktive 
Einkommen, das absichtlich ausgeschlagen wurde, zur Berechnung 
herangezogen.

Beim Bedarf des Kindes wird zwischen Regelbedarf und 
Sonderbedarf unterschieden.

Zum Regelbedarf des Kindes gehören beispielsweise:

• Unterkunft 

• Nahrungsmittel 

• Bekleidung 

• Unterricht und Erziehung 

• Freizeitgestaltung 

• Taschengeld 

Zum Sonderbedarf eines Kindes zählen außergewöhnliche Bedürf-
nisse, die über den Regelbedarf hinausgehen (z.B. eine Zahnregu-
lierung, soweit die Kosten nicht von der Krankenkasse gedeckt sind, 
Spitalskosten, Kosten für psychotherapeutische Behandlung).

Ermittlung des monatlichen Nettoeinkommens
Bei unselbstständig Erwerbstätigen (Arbeiterinnen/Arbeiter, Ange-
stellte und Beamtinnen/Beamten) ist das monatliche Einkommen 
nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen her-
anzuziehen. Das 13. und 14. Monatsgehalt (Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld) wird auf 12 Monate aufgeteilt. Überstundenentgelt und 
Abfertigungen sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Bei selbstständig Erwerbstätigen ist der im letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr erwirtschaftete Reingewinn ausschlaggebend. Bei 
größeren Schwankungen im Einkommen ist der Durchschnitt der 
letzten drei Geschäftsjahre heranzuziehen.
Im Falle der Arbeitslosigkeit stellt die Arbeitslosenunterstützung die 
Bemessungsgrundlage dar. Die/der Arbeitslose erhält zusätzlich einen 
Familienzuschlag, wenn sie/er zum Unterhalt einer oder mehrerer 
Personen wesentlich beiträgt und für die Angehörige/den Angehöri-
gen ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht und diese/dieser kein 
Arbeitseinkommen erzielt, das im Monat die Geringfügigkeitsgrenze 
übersteigt. 
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Berechnung der Unterhaltshöhe
Für die Berechnung des Kindesunterhaltes wurden von der Recht-
sprechung folgende Prozentsätze festgelegt:

alter des Kindes Prozentsatz
0 bis 6 Jahre 16 % des monatlichen Nettoeinkommens
6 bis 10 Jahre 18 % des monatlichen Nettoeinkommens
10 bis 15 Jahre 20 % des monatlichen Nettoeinkommens
ab 15 Jahren 22 % des monatlichen Nettoeinkommens

Sind mehrere unterhaltsberechtigte vorhanden, so sind 
folgende abzüge vorzunehmen:
für jedes weitere Kind unter 10 Jahren 1 % 
für jedes weitere Kind über 10 Jahren 2 % 
für den Ehegatten oder die Ehegattin 
je nach eigenem Einkommen zwischen 0 und 3 %

Im Falle einer Scheidung kann es sein, dass die Familienbeihilfe teilwei-
se auf die Unterhaltszahlungen angerechnet wird, sich diese Beträge 
also entsprechend reduzieren. Das Ausmaß dieser Anrechnung richtet 
sich nach der Höhe des Einkommens und der Höhe der Unterhalts-
verpflichtungen und ist für jeden Fall gesondert zu ermitteln.

Dauer der Unterhaltsverpflichtung
Die Dauer der Unterhaltsleistungen ist an kein bestimmtes alter 
des Kindes gebunden. Eltern müssen bis zur Selbsterhaltungsfähig-
keit des Kindes Unterhalt leisten. Diese ist gegeben, wenn das Kind 
selbst für seine eigenen Bedürfnisse außerhalb des Elternhauses 
aufkommen und durch eigene Einkünfte in einfachen bis durch-
schnittlichen Lebensverhältnissen leben kann.
Der Eintritt dieses Zeitpunktes hängt von verschiedenen Faktoren 
ab (z.B. Ausbildung) und steht nicht in Zusammenhang mit der 
Volljährigkeit des Kindes.

Ende des Unterhaltsanspruches
Generell kann davon ausgegangen werden, dass ein Kind nach 
Abschluss seiner Schul- bzw. Berufsausbildung selbsterhaltungsfähig 
ist. Findet das Kind jedoch nach der Ausbildung nicht gleich einen 
geeigneten Arbeitsplatz, kann sich das Ende der Unterhaltszahlungen 
noch verzögern und es muss auch für eine angemessene Dauer der 
Arbeitsuche Unterhalt geleistet werden.

Grundsätzlich geht mit der Eheschließung der Geldunterhaltsan-
spruch auf die Ehepartnerin/den Ehepartner über.
Es kann auch der Verlust einer bereits erlangten Selbsterhaltungsfä-
higkeit eintreten (z.B. berufstätige Maturantin/berufstätiger Maturant 
beginnt ein Hochschulstudium).

taschengeld

Obwohl Kinder keinen Rechtsanspruch auf Taschengeld haben, sollte 
ihnen ein ihrem Alter, ihren Anlagen, Fähigkeiten und Lebensverhält-
nissen entsprechendes Taschengeld gewährt werden.
Für die empfohlene Höhe des Taschengeldes gelten unten stehende 
Richtwerte, wobei im Einzelfall die Vereinbarung zwischen Eltern 
und Kind Gültigkeit hat.

Richtwerte für taschengeld
alter des Kindes Prozentsatz
bis 7 Jahre 1 % des Unterhaltsanspruches
7 bis 10 Jahre 5 % des Unterhaltsanspruches
10 bis 14 Jahre 8 % des Unterhaltsanspruches
14 bis 18 Jahre 10 % des Unterhaltsanspruches

 
unterhaltsvorschuss (Alimentationsbevorschussung)

Der Unterhaltsvorschuss (Alimentationsbevorschussung) dient 
der Sicherstellung des Unterhalts von Kindern, wenn ein Elternteil 
seinen Verpflichtungen zur Zahlung nicht nachkommt. Der Unter-
haltsvorschuss wird vom Staat auf Antrag gewährt. Er ist von jenem 
Elternteil, der zur Vertretung des Kindes befugt ist, im Namen des 
Kindes einzubringen.

anspruchsberechtigt sind minderjährige Kinder, die
• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben, 

• österreichische Staatsbürgerinnen/Staatsbürger sind, 

• keinen gemeinsamen Haushalt mit der Unterhaltsschuldnerin/ 
 dem Unterhaltsschuldner haben und 

• deren Eltern EU-Bürgerinnen/Bürger, staatenlos oder anerkannte  
 Konventionsflüchtlinge sind (unter bestimmten Voraussetzungen). 

zuständige Behörde ist das Bezirksgericht, in dessen Sprengel das 
minderjährige Kind seinen Wohnsitz hat
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erforderliche unterlagen:
• Geburtsurkunde des Kindes 

• Staatsbürgerschaftsnachweis des Kindes 

• Bestätigung der Meldung beider Elternteile 

• Einkommensnachweise 

• Eventuell Exekutionstitel 

Erkundigen Sie sich bitte vorab, ob noch weitere Dokumente vorzu-
legen sind.

Der Unterhaltsvorschuss wird ab Beginn des Monats der Antragstel-
lung für höchstens fünf Jahre gewährt und vom Oberlandesgericht 
jeweils am 1. eines Monats im Voraus an die bezugsberechtigte 
Person ausbezahlt.

Zeichnen sich bei der Hereinbringung des Unterhalts Schwierig-
keiten ab, kann der obsorgeberechtigte Elternteil das Jugendamt 
zum Vertreter in Unterhaltsangelegenheiten bestellen. Das Jugend-
amt übernimmt es dann, die erforderlichen Anträge zu stellen, Erhö-
hungsanträge einzubringen, den Eingang der Zahlungen zu über-
wachen und erforderlichenfalls Exekution zu führen. Der Elternteil, 
der das Jugendamt mit der Vertretung in Unterhaltsangelegenheiten 
betraut, bekommt das hereingebrachte Geld ausbezahlt und ist 
durch das Verfahren nicht belastet.

vaterschaftsanerkennung

Wird ein Kind unehelich geboren oder ist der Ehemann nicht der 
Vater des Kindes, kann der leibliche Vater durch eine persönliche 
Erklärung die Vaterschaft anerkennen.

In der Geburtsurkunde kann der Vater nur dann angegeben werden, 
wenn er freiwillig die Vaterschaft anerkennt oder sie durch ein Ge-
richtsurteil festgestellt wurde. Wenn der (vermutete) Vater sich nicht 
freiwillig zur Vaterschaft bekennt, kann die Mutter – in Vertretung für 
das Kind – auf Feststellung der Vaterschaft klagen.

Die Mutter und das Kind werden von der Anerkennung der Vater-
schaft benachrichtigt. Sie können innerhalb von zwei Jahren gegen 
das Anerkenntnis bei Gericht Widerspruch einlegen.

Zum Wohle des Kindes sollte die Vaterschaft festgestellt werden. 
Diese ist beispielsweise Voraussetzung für den Unterhalt oder das 
gesetzliche Erbrecht unehelicher Kinder.

Ist die Mutter verheiratet, der Ehemann aber nicht Vater des Kindes, 
müssen folgende Voraussetzungen für die Vaterschaftsanerkennung 
gegeben sein:

• Die Mutter muss den Anerkennenden als Vater des Kindes 
 bezeichnen 

• Das Kind muss dem Anerkenntnis zustimmen (bei einem 
 minderjährigen Kind ist der Jugendwohlfahrtsträger gesetzlicher 
 Vertreter des Kindes) 

Der Anerkennende wird dann statt des Ehemannes der Mutter in 
die Geburtsurkunde eingetragen.
Wenn der anerkennende Vater minderjährig ist, benötigt er für das 
Vaterschaftsanerkenntnis die Zustimmung seiner gesetzlichen Ver-
treterin/seines gesetzlichen Vertreters.

Fristen
Bei der Vaterschaftsanerkennung müssen Sie keine Fristen beachten. 
Sie ist auch bereits vor der Geburt möglich. 

Zuständige Stellen:
Sie können sich an eine Personenstandsbehörde (Standesamt), ei-
nen Jugendwohlfahrtsträger oder eine Notarin/einen Notar in ganz 
Österreich wenden. Wenn Sie die Anerkennung beim Bezirksgericht 
durchführen wollen, ist in der Regel jenes zuständig, in dessen Spren-
gel das Kind – oder bei Anerkenntnis vor der Geburt: die Mutter 
– den gewöhnlichen Aufenthalt hat. Sollte ein Pflegschaftsverfahren 
zum Zeitpunkt der Vaterschaftsanerkenntnis anhängig sein, ist das 
zur Führung der Pflegschaft berufene Bezirksgericht zuständig.
Bei der Anerkennung der Vaterschaft entstehen Ihnen keine Kosten.
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obsorge

Obsorge beider Elternteile:
Mit 1. Juli 2001 ist das neue Kindschaftsrecht in Kraft getreten und 
gibt den geschiedenen Eltern die Möglichkeit – wenn beide dies im 
Interesse des Kindeswohls wünschen – ihre Verantwortung gegenü-
ber dem Kind wie bei aufrechter Ehe weiter wahrzunehmen. 
Die Obsorge beider Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes 
bleibt zunächst grundsätzlich aufrecht, wenn ihre Ehe geschieden, 
aufgehoben oder für nichtig erklärt wird. 

Die Eltern müssen jedoch, wenn sie die volle Obsorge beider wie 
bei aufrechter Ehe weiter bestehen lassen wollen, dem Gericht 
innerhalb angemessener Frist eine Vereinbarung darüber vorlegen, 
bei wem von ihnen sich das Kind hauptsächlich aufhält. Daraus 
ergibt sich auch, welcher Elternteil dem Kind den Unterhalt in Geld 
zu leisten hat, nämlich der, bei dem sich das Kind nicht hauptsächlich 
aufhält. Das Gericht hat diese Vereinbarung zu genehmigen, sofern 
sie dem Kindeswohl entspricht.
Dies gilt nicht nur bei Auflösung der Ehe, sondern auch dann, wenn 
die Eltern eines minderjährigen Kindes zwar noch verheiratet sind, 
aber dauernd getrennt leben. In diesem Fall entscheidet das Gericht 
aber nur auf Antrag eines Elternteils.

Grundsätzlich kann jede Obsorgeregelung auf Antrag beim zustän-
digen Pflegschaftsgericht geändert werden. Auch Eltern, die bereits 
vor dem 1. Juli 2001 geschieden wurden, können nachträglich um 
eine gemeinsame Obsorge ansuchen, wenn beide diese Änderung 
wünschen. 

Alleinige Obsorge eines Elternteils:
Grundsätzlich bleibt die Obsorge beider Eltern aufrecht, selbst wenn 
die Ehe geschieden wird.
Möchte ein Elternteil die alleinige Obsorge für das Kind erhalten, 
kann sie/er diese vor, während oder nach Abschluss des Scheidungs-
verfahrens beim Pflegschaftsgericht beantragen.

Mögliche Gründe für das Gericht, einen Elternteil mit der alleinigen 
Obsorge für das Kind zu betrauen:

• Die Eltern legen im Rahmen der Scheidung eine Vereinbarung 
vor, dass nur ein Elternteil mit der Obsorge betraut sein soll. 

• Die Eltern legen im Rahmen der Scheidung eine Vereinbarung 
über die (gemeinsame) Obsorge vor, die nicht dem Wohl des Kin-
des entspricht. 

• Die Eltern können sich über den hauptsächlichen Aufenthalt des 
Kindes nicht einigen (dies wäre aber Voraussetzung für die gemein-
same Obsorge). 

• Ein Elternteil beantragt nachträglich die alleinige Obsorge. 

• Ein Elternteil gefährdet das minderjährige Kind. 

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn die Eltern eines minder-
jährigen ehelichen Kindes zwar (noch) nicht geschieden sind, aber 
nicht bloß vorübergehend getrennt leben.
Im Falle einer alleinigen Obsorge hat der nicht obsorgeberechtigte 
Elternteil folgende Mindestrechte:

Informations- und Äußerungsrecht
Der obsorgeberechtigte Elternteil ist verpflichtet, den nicht obsorge-
berechtigten Elternteil über wichtige Angelegenheiten und Ände-
rungen im Leben des gemeinsamen Kindes rechtzeitig zu informie-
ren (z.B. Schulwechsel, Wohnsitzwechsel, nicht bloß geringfügige 
Krankheiten, Schulerfolg). Der nicht obsorgeberechtigte Elternteil 
hat das Recht, sich dazu zu äußern. Dieses Informations- und Äuße-
rungsrecht entfällt aber, wenn der Besuchsberechtigte den Kontakt 
mit dem Kind grundlos ablehnt. Umgekehrt erweitert sich das 
Informationsrecht dann, wenn dem Elternteil, der ein Besuchsrecht 
hat, Kontakte nicht möglich sind. 

Besuchsrecht

Sowohl der nicht obsorgeberechtigte Elternteil als auch das Kind 
haben gesetzlich das Recht, einander zu treffen. Das Besuchsrecht 
sollte grundsätzlich einvernehmlich zwischen beiden Elternteilen 
geregelt werden. Können sich diese nicht einigen, muss das Gericht 
eine Regelung darüber treffen. 
Das Besuchsrecht ist unabhängig davon, ob der nicht obsorgebe-
rechtigte Elternteil seinen Unterhaltsleistungen nachkommt oder 
nicht.
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Jeder Elternteil hat alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes 
zum anderen Elternteil beeinträchtigen oder dessen Aufgaben er-
schweren könnte. Dieses „Wohlverhaltensgebot“ dient dem Kindes-
wohl und bedeutet, dass der andere Elternteil dem Kind gegenüber 
beispielsweise nicht schlecht gemacht werden soll.
Kinder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, dürfen nicht gegen 
ihren Willen zum Kontakt mit dem nichtobsorgeberechtigten Elternteil 
gezwungen werden. Sie können ab diesem Zeitpunkt auch selbst An-
träge, die ihre Pflege, Erziehung und das Besuchsrecht betreffen, stellen.

Namensrecht

Eheliche Kinder
Haben die Eltern einen gemeinsamen familiennamen, trägt auch 
das Kind diesen Namen.
Führen die Eltern unterschiedliche familiennamen, gilt folgende 
Regelung: Beide Eheleute müssen bereits vor oder bei der Ehe-
schließung den Familiennamen gemeinsamer Kinder bestimmen. Die 
Erklärung, welchen Familiennamen die aus der Ehe stammenden 
Kinder tragen werden, können die Eheleute

• bei der Anmeldung zur Eheschließung vor der Standesbeamtin/
dem Standesbeamten abgeben oder 

• bei der standesamtlichen Trauung in einer öffentlichen oder 
öffentlich beglaubigten Urkunde festlegen. 
Wird eine solche Erklärung nicht abgegeben, erhalten die Kinder 
verheirateter Paare automatisch den Familiennamen des Mannes.

Uneheliche Kinder
Uneheliche Kinder erhalten nach österreichischem Recht den Fami-
liennamen der Mutter, d.h. den Familiennamen, den die Mutter zum 
Zeitpunkt der Geburt des Kindes führt.
Wenn Sie wollen, dass Ihr unehelich geborenes Kind den Famili-
ennamen des Vaters führen soll, besteht – sofern zwischen Ihnen 
und dem Vater diesbezüglich Einvernehmen herrscht – nach der 
Beurkundung der Geburt und der Anerkennung der Vaterschaft die 
Möglichkeit bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde eine 
entsprechende Namensänderung zu beantragen.
Für individuelle Anfragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an 
das zuständige Standesamt.

Jugendwohlfahrtsrecht

Das Jugendwohlfahrtsrecht beinhaltet Bestimmungen zur Sicherung 
des Kindeswohls sowie zur Förderung einer gesunden und materiell 
abgesicherten Entwicklung des Kindes. Es findet sowohl für eheliche 
als auch für uneheliche Kinder Anwendung.

Sicherung des Kindeswohls
Erziehungshilfe, Fremdunterbringung (wenn die Betreuung innerhalb 
der Familie nicht möglich ist), Schutz vor Gewalt, Missbrauch und 
Vernachlässigung, Unterstützung Minderjähriger vor Gericht.

Rechtliche Vertretungen
Feststellung der Vaterschaft, Festsetzung und Durchsetzung der 
Unterhaltsansprüche, Vermögensverwaltung, Erbschaftsverfahren.
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versicherungsleistungen aus 
eigener versicherung

Allein Erziehende stehen häufig vor einer massiven Veränderung 
ihrer finanziellen Verhältnisse. In der Folge werden die unter-
schiedlichen Ansprüche und Bezugsberechtigungen angeführt und 
beschrieben.

Arbeitslosengeld

anspruch auf arbeitslosengeld („Leistungsanspruch“) besteht unter 
verschiedenen Voraussetzungen. Abgesehen davon, dass Arbeitslo-
sigkeit vorliegen muss, hat die Arbeitsuchende/der Arbeitsuchende 
Arbeitswilligkeit und -fähigkeit dadurch nachzuweisen, indem sie/
er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und zumutbare Beschäfti-
gungen annimmt.

Darüber hinaus muss die Arbeitsuchende/der Arbeitssuchende für 
einen bestimmten Mindestzeitraum einer arbeitslosenversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung nachgegangen sein:
Bei der erstmaligen Beanspruchung von Arbeitslosengeld:

• Mindestens 52 Wochen innerhalb der letzten zwei Jahre vor 
Geltendmachung des Anspruchs 

• Danach: Mindestens 28 Wochen innerhalb des letzten Jahres vor 
Geltendmachung des Anspruchs 

Der gleichzeitige Bezug von Kinderbetreuungsgeld und Arbeitslosen-
geld ist grundsätzlich möglich. Hier besteht der Anspruch jedoch nur 
für Personen, die dem Arbeitsmarkt ohne wesentliche Einschrän-
kung zur Verfügung stehen.
Bei Bezug von Kinderbetreuungsgeld ist dies nur der Fall, wenn das 
Kind nachweislich durch andere geeignete Personen im Familienkreis 
oder außerhalb (z.B. in Einrichtungen wie Kinderkrippen und Kinder-
gärten oder von einer Tagesmutter/einem Tagesvater) betreut wird.
Gleichzeitig mit dem Arbeitslosengeld kann Kinderbetreuungsbeihilfe 
des AMS bezogen werden.

Wer arbeitslosengeld bezieht, kann gleichzeitig einer geringfügigen 
Beschäftigung nachgehen. 
achtung: Änderungen Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse sowie 
Wohnortänderungen, Auslandsaufenthalte oder Krankenstände 

müssen Sie innerhalb einer Woche bekannt geben. Details zum 
Thema Meldungen finden Sie auf den Seiten des AMS.
Die Aufnahme einer Beschäftigung muss jedoch in jedem Fall sofort 
gemeldet werden.

➜ Weitere informationen und antragstellung beim zuständigen 
arbeitsmarktservice

Bildungskarenz

Eine Bildungskarenz kann zwischen Arbeitgeberin/Arbeitgeber und 
Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer ab dem siebten arbeitsmonat 
gegen Entfall des Arbeitsentgeltes für die Dauer von mindestens 
zwei Monaten bis maximal einem Jahr vereinbart werden. Die 
Bildungskarenz kann auch in Teilen angetreten werden, wobei ein Teil 
mindestens zwei Monate dauern muss und die Gesamtdauer der 
einzelnen Teile ein Jahr nicht überschreiten darf. Eine neuerliche Bil-
dungskarenz kann frühestens nach Ablauf von vier Jahren ab Beginn 
der letzten Bildungskarenz (Rahmenfrist) angetreten werden.

Auch Saisonbeschäftigte können unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Bildungskarenz vereinbaren.

Gemäß Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) besteht für die Zeit 
der Bildungskarenz Anspruch auf Weiterbildungsgeld in Höhe des 
fiktiven Arbeitslosengeldes, sofern die Bildungskarenz in Anspruch 
nehmenden Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer die arbeitslosen-
versicherungsrechtliche Anwartschaft erfüllen und die Teilnahme an 
einer Weiterbildungsmaßnahme von mindestens 20 Wochenstunden 
nachweisen. Für Personen mit Betreuungspflichten für Kinder bis 
zum vollendeten 7. Lebensjahr beträgt die geforderte Mindestinan-
spruchnahme der Weiterbildung 16 Wochenstunden, wenn keine 
längeren Betreuungsmöglichkeiten für das Kind bestehen.

Ab dem 1. Jänner 2012 wird für Bildungskarenzen wieder eine Min-
destbeschäftigungsdauer von einem Jahr vorausgesetzt. Auch wird 
die Mindestdauer eines Teils der Bildungskarenz wieder drei Monate 
statt zwei Monate betragen.

➜ informationen und antragstellung beim zuständigen arbeits-
marktservice
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Kinderbetreuungsbeihilfe

Oft haben Eltern große Schwierigkeiten, die Kosten für eine Kinder-
betreuung aufzubringen. Eine Kinderbetreuungsbeihilfe erhalten jene, 
die einen Betreuungsplatz für ihr Kind benötigen, weil

• sie eine Arbeit aufnehmen wollen, 

• sie beabsichtigen, an einer arbeitsmarktpolitisch relevanten 
 Maßnahme (z.B. Kurs) teilzunehmen, 

• sich trotz Berufstätigkeit ihre wirtschaftlichen Verhältnisse 
 grundlegend verschlechtert haben, 

• wesentliche Änderungen der Arbeitszeit eine neue Betreuungs-
 einrichtungsform erfordern oder 

• die bisherige Betreuungsperson ausfällt. 

gefördert wird die Betreuung in
• Kinderkrippen, 

• Kindergärten, 

• bei Tagesmüttern/Tagesvätern, 

• Kindergruppen, 

• Horten und 

• bei Privatpersonen (nicht aber bei Familienangehörigen oder 
 Au-pair-Kräften). 

Voraussetzung:
Das Kind muss

• im gemeinsamen Haushalt leben und 

• jünger als 15 Jahre sein (bei einem Kind mit Behinderungen  
 beträgt die Altersgrenze 19 Jahre) 

Das monatliche Bruttoeinkommen des alleinstehenden Förde-
rungswerbers oder der Förderungswerberin darf 2.000 Euro nicht 
übersteigen. Für Ehepaare bzw. Lebensgemeinschaften darf das 
gemeinsame Bruttoeinkommen nicht höher als 2.912 Euro sein.
Diese Einkommensgrenzen werden für jede weitere Person, für die 
die Förderungswerberin/der Förderungswerber oder die Partnerin/
der Partner sorgt, erhöht. Als Einkommen zählen neben dem Entgelt 
für unselbstständige Tätigkeit auch Alimente, Unterhaltsleistungen, 
Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Leistungen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Beihilfe zur Deckung des Lebens-
unterhalts, Gründungsbeihilfe, Übergangsgeld sowie Renten und 
Pensionen.

➜ die für die Kinderbetreuungshilfe zuständige Stelle ist das 
arbeitsmarktservice (aMS)

Die Beihilfe ist an ein Beratungsgespräch mit der zuständigen 
Beraterin/dem zuständigen Berater der Geschäftsstelle des AMS 
gebunden.
Die höhe der Kinderbetreuungshilfe ist gestaffelt und hängt vom 
Brutto(familien)einkommen und von den entstehenden Betreuungs-
kosten ab.
Die Beihilfe kann für jeweils 26 Wochen gewährt werden. Die 
Förderungsdauer je Kind kann (bei Vorliegen der Fördervorausset-
zungen) bis zu 156 Wochen betragen.

➜ Weitere informationen und antragstellung beim zuständigen  
 arbeitsmarktservice
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entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Im Falle einer Arbeitsverhinderung durch Krankheit besteht Recht 
auf Entgeltfortzahlung durch die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber für 
eine bestimmte Dauer. Die Entgeltfortzahlung richtet sich nach der 
Anzahl der Dienstjahre und der Art des Arbeitsverhältnisses.
➜ informationen bei der aK (Kammer für arbeiter und angestellte) 
und dem ögB (österreichischer gewerkschaftsbund)

Kinderzuschuss zur Pension

Für Kinder von Bezieherinnen/Beziehern einer Alters-, Gleit- oder 
Berufsunfähigkeitspension wird ein Kinderzuschuss gewährt. Der 
Kinderzuschuss wird auch zu den Pensionssonderzahlungen (13. und 
14. Pension) ausbezahlt. Für jedes Kind wird nur ein Kinderzuschuss 
gewährt.

als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. lebensjahr:
• Die ehelichen, legitimierten Kinder und Wahlkinder der 
 Versicherten/des Versicherten, 

• Die Stiefkinder, wenn sie mit der Versicherten/dem Versicherten 
 ständig in einer Hausgemeinschaft leben, 

• Die unehelichen Kinder einer weiblichen Versicherten, 

• Die unehelichen Kinder eines männlichen Versicherten, wenn 
 seine Vaterschaft festgestellt bzw. anerkannt wurde, 

• Die Enkelkinder, wenn sie mit der Pensionistin/dem Pensionisten 
ständig in einer Hausgemeinschaft leben, ihm oder ihr gegenüber 
unterhaltsberechtigt sind und der gemeinsame Wohnsitz im Inland 
liegt. 

Über das 18. lebensjahr hinaus, wenn
• sich das Kind in einer Schul- oder Berufsausbildung (maximal bis 
 zum vollendeten 27. Lebensjahr) befindet oder 

• Erwerbsunfähigkeit des Kindes wegen Krankheit oder Gebrechen 
 (für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit) vorliegt. 

➜ informationen und antragstellung bei der zuständigen Pensions-
versicherung

Notstandshilfe

Grundsätzlich müssen für einen Anspruch auf Notstandshilfe die 
Voraussetzungen Arbeitslosigkeit, Arbeitsfähigkeit und -willigkeit 
vorliegen. Außerdem müssen Sie sich in einer Notlage befinden. Um 
darüber zu befinden, ob eine Notlage vorliegt, werden nicht nur 
Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse einer Prüfung unterzogen, sondern 
gegebenenfalls auch jene der Ehepartnerin/des Ehepartners oder 
der Lebensgefährtin/des Lebensgefährten.

Der gleichzeitige Bezug von Kinderbetreuungsgeld und Notstands-
hilfe ist grundsätzlich möglich. Hier besteht der Anspruch jedoch nur 
für Personen, die dem Arbeitsmarkt ohne wesentliche Einschrän-
kung zur Verfügung stehen.

Bei Bezug von Kinderbetreuungsgeld ist dies nur der Fall, wenn das 
Kind nachweislich durch andere geeignete Personen im Familienkreis 
oder außerhalb (z.B. in Einrichtungen wie Kinderkrippen und Kinder-
gärten oder von einer Tagesmutter/einem Tagesvater) betreut wird.
Gleichzeitig mit der Notstandshilfe kann Kinderbetreuungsbeihilfe 
des AMS bezogen werden.

höhe der notstandshilfe
Im Allgemeinen beträgt die Notstandshilfe 92 Prozent des Grund-
betrags des Arbeitslosengeldes. Liegt der Grundbetrag unter dem 
Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende, beträgt die Notstands-
hilfe 95 Prozent.
Familienzuschläge werden jenen Antragstellerinnen/Antragstellern 
gewährt, die für den Unterhalt von Angehörigen (Kinder, für die ein 
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, eventuell Ehepartnerin/Ehe-
partner bzw. Lebensgefährtin/Lebensgefährte) sorgen.
Die Höhe der Notstandshilfe hängt auch davon ab, wie lange zuvor 
Arbeitslosengeld bezogen wurde. Nähere Informationen zur Höhe 
der Notstandshilfe finden Sie auf den Seiten des Arbeitsmarktser-
vice Österreich.

dauer der anspruchsberechtigung
Der Bezug von Notstandshilfe ist an sich keiner zeitlichen Begren-
zung unterworfen. Allerdings muss nach 52 Wochen ein Neuantrag 
gestellt werden.
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Beantragung der notstandshilfe
Notstandshilfe kann ausschließlich durch persönliche Vorsprache 
beantragt werden.
Die Termine und Fristen, die die Betreuerin/der Betreuer der Ge-
schäftstelle nennen sind unbedingt einzuhalten, da die Notstandshilfe 
erst dann zuerkannt wird, wenn der Antrag eingebracht wurde.
Je nach Ihrer individuellen Situation müssen Sie unterschiedliche 
Unterlagen vorlegen. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei der 
zuständigen Stelle.
Während der Zeit, in der Sie Notstandshilfe beziehen, sind Sie 
in der Regel gleichzeitig krankenversichert. Lesen Sie mehr zum 
Thema Krankenversicherung auf den Seiten des Arbeitsmarktservice 
Österreich.
➜ informationen und antragstellung beim zuständigen arbeits-
marktservice

Pensionsvorschuss

Wenn Sie

• eine Alterspension, 

• eine Erwerbsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspension oder 

• ein Sonderruhegeld 
beantragen, kann Ihnen zur finanziellen Absicherung bis zur Ent-
scheidung des Pensionsversicherungsträgers ein Pensionsvorschuss 
bewilligt werden. Diesen müssen Sie beantragen.
Voraussetzung:
Sie müssen die Voraussetzungen zum Bezug von Arbeitslosengeld, 
Notstandshilfe, Übergangsgeld oder Übergangsgeld nach Altersteil-
zeit erfüllen.
Die Höhe des Pensionsvorschusses richtet sich nach der Höhe der 
Basisleistung, auf die Sie Anspruch haben.

➜ informationen und antragstellung beim zuständigen arbeits-
marktservice

wochengeld
Werdende Mütter dürfen ab der achten Woche vor dem vor-
aussichtlichen Geburtstermin nicht mehr beschäftigt werden. Sie 
befinden sich im Mutterschutz. Das Wochengeld soll während dieser 
Zeit eine finanzielle Stütze für die werdende Mutter sein und wird 
als Ersatz für das entfallende Einkommen gezahlt. 

Das Wochengeld wird im folgenden Zeitraum gewährt:

• Acht Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin 

• Am Tag der Entbindung 

• Acht Wochen nach dem tatsächlichen Geburtstermin 

• Acht Wochen nach der Entbindung / bei Mehrlings-, Früh- oder 
 Kaiserschnittgeburten: zwölf Wochen nach der Geburt 

Hat die Amtsärztin/der Amtsarzt vor Beginn der Schutzfrist oder da-
rüber hinaus ein Beschäftigungsverbot verhängt, wird das Wochen-
geld für die Dauer das Beschäftigungsverbots gezahlt. 
Die Achtwochenfrist vor der voraussichtlichen Entbindung wird 
aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses berechnet. Erfolgt die Entbin-
dung zu einem anderen als dem von der Ärztin/vom Arzt angenom-
menen Zeitpunkt, verkürzt oder verlängert sich die vorgesehene 
Frist vor der Entbindung entsprechend.

Voraussetzungen – Anspruch auf Zahlung des Wochengeldes haben

• unselbstständig erwerbstätige Frauen, 

• geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen mit freiwilliger 
 Selbstversicherung und 

• voll versicherte freie Dienstnehmerinnen. 

Selbstständig erwerbstätige frauen, die ein Gewerbe ausüben, und 
Bäuerinnen erhalten als Mutterschaftsleistung Betriebshilfe. Wird 
keine Betriebshilfe gewährt, besteht unter Umständen auch ein An-
spruch auf Wochengeld in Höhe von 25,95 Euro pro Tag (Wert für 
2010). Dies gilt insbesondere für selbstständig erwerbstätige Frauen, 
die kein Gewerbe ausüben.

Ab Beginn der achten Woche vor dem voraussichtlichen Geburts-
termin kann das Wochengeld beantragt werden. Das Wochengeld 
müssen Sie bei der zuständigen Stelle beantragen. Dazu können Sie 
die erforderlichen Unterlagen persönlich vorlegen oder per Post 
übermitteln. Das Formular für die Arbeits- und Entgeltbestätigung 
sowie Arztbestätigung erhalten Sie bei der zuständigen Stelle. Wenn 
Sie eine Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz oder 
Kinderbetreuungsgeld beziehen, wenden Sie sich für die erforderliche 
„Mitteilung über den Leistungsanspruch“ an die auszahlende Stelle.

➜ weitere informationen und antragstellung beim jeweiligen 
Sozialversicherungsträger
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versicherungsleistungen aus der 
versicherung des verstorbenen elternteils/
ehepartners

waisenpension/Halbwaisenpension

Die Waisenpension ist eine Leistung, die den hinterbliebenen 
Kindern nach dem Tod eines versicherten Elternteiles eine soziale 
Absicherung garantiert.

anspruchsvoraussetzungen:
• Bei Tod einer Pensionsversicherten/eines Pensionsversicherten 
 muss eine Mindestversicherungszeit der Verstorbenen/des 
 Verstorbenen in der Pensionsversicherung in Abhängigkeit vom 
 Alter vorliegen 

• Kindeseigenschaft im Sinne des ASVG muss gegeben sein 

höhe der Waisenpension
Basis für die Berechnung der Waisenpension bildet immer eine 
60-prozentige Witwerpension, unabhängig davon, ob bzw. in welcher 
Höhe diese tatsächlich anfällt.

Die Waisenpension beträgt einen bestimmten Prozentsatz der 
Witwerpension. Bei Tod

• eines Elternteils: 40 Prozent, 

• beider Elternteile: 60 Prozent. 

Von der Waisenpension wird trotz Krankenversicherungsschutz kein 
Krankenversicherungsbeitrag abgezogen.

Die Auszahlung der Pension erfolgt monatlich im Nachhinein, jeweils 
am 1. des Folgemonats. Im April und September wird die Pension in 
doppelter Höhe (Pensionssonderzahlung) angewiesen. 
Bezugsdauer der Waisenpension
Ein Anspruch auf eine Waisenpension besteht grundsätzlich ab dem 
Tod der Versicherten/des Versicherten bis zur Vollendung des 18. 
lebensjahres des Kindes.
nach Vollendung des 18. lebensjahres gebührt die Waisenpension 
unter folgenden Voraussetzungen:

• Bei einer Schul- oder Berufsausbildung, welche die Arbeitskraft 
 der Waisen/des Waisen überwiegend beansprucht, gebührt die 

 Waisenpension bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Das 
 Studium muss ernsthaft und zielstrebig betrieben werden. 

• Bei Erwerbsunfähigkeit des Kindes kann die Waisenpension 
 unbefristet (ohne Altersgrenze) bezogen werden. Das Gebrechen 
 muss allerdings vor Vollendung des 18. Lebensjahres oder 
 während der Schul- oder Berufsausbildung eingetreten sein. 

antragstellung auf Waisenpension
Die Waisenpension muss beantragt werden. Zuständige Behörde ist 
jener Versicherungsträger, bei dem die Versicherte/der Versicherte in 
den letzten 15 Jahren überwiegend versichert war
Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod der 
Versicherten/des Versicherten einzubringen, um einen Pensionsan-
spruch mit dem auf den Todestag folgenden Tag zu haben.
➜ informationen und antragstellung bei der zuständigen Pensions-
versicherung

witwen-/witwerpension

Die Witwenpension/die Witwerpension ist eine Leistung, die der 
hinterbliebenen Ehefrau/dem hinterbliebenen Eheman eine soziale 
Absicherung garantieren soll.

anspruchsvoraussetzungen:
• Eine Pension gebührt der Witwe/dem Witwer bei Tod einer 
 Pensionsversicherten/eines Pensionsversicherten bzw. einer 
 Pensionsbezieherin/eines Pensionsbeziehers 

• Es muss eine Mindestversicherungszeit der Verstorbenen/des 
 Verstorbenen in der Pensionsversicherung in Abhängigkeit vom 
 Alter vorliegen 

Die Höhe der Witwenpension/der Witwerpension beträgt zwi-
schen null Prozent und 60 Prozent der Pension des Verstorbenen/
der Verstorbenen.
Die auszahlung der Pension erfolgt monatlich im Nachhinein, 
jeweils am 1. des Folgemonats. Im April und September wird die 
Pension in doppelter Höhe (Pensionssonderzahlung) angewiesen. 
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Bezugsdauer der der Witwenpension/der Witwerpension
Die Witwenpension/die Witwerpension gebührt ab dem Tag nach 
dem Todestag der Verstorbenen/des Verstorbenen.
Sie gebührt grundsätzlich ohne zeitliche Befristung, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen zutrifft:

• Aus der Ehe stammt ein Kind oder 

• Die Witwe/der Witwer hat zum Zeitpunkt des Todes der 
 Ehepartnerin/des Ehepartners das 35. Lebensjahr vollendet oder 

• Die Witwe/der Witwer ist zum Zeitpunkt des Todes der 
 Ehepartnerin/des Ehepartners invalid oder 

• Die Ehe dauerte mindestens zehn Jahre 

Nur wenn die Ehe (in Abhängigkeit vom Altersunterschied zwischen 
Ehepartnerin/Ehepartner) eine bestimmte Zeit gedauert hat oder 
aus der Ehe ein Kind stammt, wird eine unbefristete Witwenpensi-
on/Witwerpension gewährt.

antragstellung auf Witwenpension/Witwerpension
Die Witwenpension/die Witwerpension muss beantragt werden. 
Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod der 
Versicherten/des Versicherten einzubringen, um einen Pensionsan-
spruch mit dem auf den Todestag folgenden Tag zu erhalten.
Die zuständige Behörde ist jener Versicherungsträger, bei dem die 
Versicherte/der Versicherte in den letzten 15 Jahren überwiegend 
versichert war
Als Antrag wird das Formular „Antrag auf Witwenpension/Witwer-
pension“ eingebracht. Vorerst wird auch ein formloses Schreiben 
gewertet, das Formular ist dann nachzureichen.

➜ informationen und antragstellung bei der zuständigen Pensions-
versicherung
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versicherungsunabhängige finanzielle 
Leistungen

Alleinerzieherinnen- oder 
Alleinerzieherabsetzbetrag

Alleinverdienerinnen/Alleinverdiener und Alleinerzieherinnen/Al-
leinerzieher haben einen Anspruch auf den Alleinverdiener- oder 
Alleinerzieherabsetzbetrag.

alleinverdienerinnen/alleinverdiener sind Steuerpflichtige,

• die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet sind und 

• von ihrer Ehepartnerin/ihrem Ehepartner nicht dauerhaft 
 getrennt leben und 

• deren Ehepartnerin/Ehepartner, 
– bei kinderlosen Paaren, nicht mehr als 2.200 Euro jährlich oder 
– bei Paaren ab einem Kind (für das mindestens sieben Monate im 
 Kalenderjahr der Kinderabsetzbetrag zusteht), nicht mehr als 
 6.000 Euro jährlich verdient, 

oder Steuerpflichtige

• mit mindestens einem Kind, für das mindestens sieben Monate im 
 Kalenderjahr der Kinderabsetzbetrag zusteht, und 

• gleichzeitig mehr als sechs Monate in einer eheähnlichen 
 Gemeinschaft (dazu zählt auch eine gleichgeschlechtliche 
 Lebensgemeinschaft) leben und 

• deren Partner oder Partnerin nicht mehr als 6.000 Euro jährlich 
 verdient. 

Bei der Berechnung des Einkommens werden alle Einkünfte be-
rücksichtigt. Bei Einkünften aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit 
sind die Bruttoeinkünfte abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge, 
Pendlerpauschale, Werbungskosten, steuerfreien Zuschläge (z.B. 
Überstundenzuschlag, Gefahrenzuschlag) etc. maßgeblich. Steuerfreie 
Einkünfte wie beispielsweise Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Unterhaltszahlungen werden 
nicht berücksichtigt. Dieses gilt allerdings nicht für das Wochengeld, 
welches angerechnet wird. Auch mit der Kapitalertragsteuer endbe-
steuerte Kapitalerträge (Sparzinsen, Wertpapiererträge) werden für 
den Grenzbetrag berücksichtigt.

alleinerziehende sind Steuerpflichtige mit mindestens einem Kind,

• die nicht mehr als sechs Monate im Kalenderjahr in einer 
 Gemeinschaft mit einer (Ehe-)-Partnerin/einem (Ehe-)Partner 
 leben und 

• die für ihr Kind bzw. ihre Kinder mehr als sechs Monate im Kalen-
derjahr den Kinderabsetzbetrag erhalten. 

Der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag beträgt pro 
Jahr :

• Ohne Kind: 364 Euro 

• Mit einem Kind: 494 Euro 

• Mit zwei Kindern: 669 Euro 

• Mit drei Kindern: 889 Euro 

• Für jedes weitere Kind erhöht sich dieser Betrag um 220 Euro 

Der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag kann während 
des Kalenderjahres bei der Arbeitgeberin/beim Arbeitgeber geltend 
gemacht werden. Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber muss auch 
den Kinderzuschlag zum Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag 
berücksichtigen, wenn dies die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer 
beantragt (Formular E 30).

Der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige, der oder die den 
Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag in Anspruch nimmt, 
muss Änderungen seiner oder ihrer persönlichen Verhältnisse inner-
halb eines Monats mitteilen.

Nach Ablauf des Kalenderjahres kann der Alleinverdiener- oder Al-
leinerzieherabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden.
Auch wenn der Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag bereits 
während des Jahres von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber berück-
sichtigt wurde, sind im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung beim 
zuständigen Finanzamt trotzdem die entsprechenden Angaben zu 
den Absetzbeträgen zu machen.

Wenn Sie keine Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder aus 
selbstständiger Tätigkeit veranlagen können, haben Sie die Möglich-
keit, einen Antrag auf Erstattung des Alleinverdiener- oder Alleiner-
zieherabsetzbetrag (Formular E 5) zu stellen. 
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unterhaltsabsetzbetrag

Wer für ein Kind, welches nicht im selben Haushalt wohnt, nach-
weislich gesetzlichen Unterhalt zahlt, hat Anspruch auf einen monat-
lichen Unterhaltsabsetzbetrag in folgender Höhe (Werte ab 2009):

• Für das erste Kind: 29,20 Euro, 

• Für das zweite Kind: 43,80 Euro und 

• Für das dritte und weitere Kinder: 58,40 Euro. 

Die/der Steuerpflichtige und deren (Ehe-)Partner/dessen (Ehe-)
Partnerin darf für dieses Kind oder diese Kinder keine Familienbei-
hilfe beziehen.
Dieser Absetzbetrag muss nach Ablauf des Kalenderjahres im Rah-
men der Arbeitnehmerveranlagung bzw. der Einkommensteuerer-
klärung beim zuständigen Finanzamt geltend gemacht werden.

Kinderfreibetrag

Für Kinder, für die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr ein Kin-
derabsetzbetrag oder ein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, besteht ab 
der Veranlagung 2009 ein Anspruch auf einen Kinderfreibetrag. Der 
Kinderfreibetrag vermindert das steuerpflichtige Einkommen und 
wirkt sich daher nur in Höhe des jeweiligen Steuersatzes aus.

der Kinderfreibetrag beträgt
• wenn er nur von einer Steuerpflichtigen/einem Steuerpflichtigen  
 geltend gemacht wird: 220 Euro jährlich 

• wenn er von zwei Steuerpflichtigen für dasselbe Kind geltend 
 gemacht wird: 132 Euro jährlich pro Person 

Der Kinderfreibetrag wird bei der Arbeitnehmerveranlagung oder 
Einkommensteuererklärung berücksichtigt. Dafür müssen Sie bei 
der Steuererklärung die Versicherungsnummer oder die persönliche 
Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte jedes 
Kindes anführen, für das Sie einen Kinderfreibetrag geltend machen 
wollen.

➜ Weitere informationen beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt.
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familienbeihilfe des Bundes
Für Kinder wird Eltern, unabhängig von Ihrer Beschäftigung oder 
Ihrem Einkommen, Familienbeihilfe gewährt.
Die Höhe der Familienbeihilfe wird durch das Alter des Kindes 
bestimmt:

höhe der familienbeihilfe nach alter des Kindes
alter des Kindes Betrag pro Monat
ab Geburt 105,40 Euro
ab 3 Jahren 112,70 Euro
ab 10 Jahren 130,90 Euro
ab 19 Jahren 152,70 Euro
Zuschlag für erheblich behindertes Kind 138,30 Euro

Leben mehrere Kinder in der Familie, erhöht sich der Gesamtbetrag 
an Familienbeihilfe durch die so genannte geschwisterstaffelung.

Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt alle zwei Monate, jeweils für den 
laufenden und den kommenden Monat.

Für den Monat September wird die Familienbeihilfe (Grundbetrag 
sowie Alterszuschläge, Geschwisterstaffelung und erhöhte Familien-
beihilfe) in doppelter höhe ausbezahlt.

Wohnt ein Kind im gemeinsamen Haushalt der Eltern, ist die Mutter 
vorrangig anspruchsberechtigt. Sie kann jedoch zugunsten des Vaters 
verzichten. Leben die Eltern getrennt, steht die Familienbeihilfe dem 
Elternteil zu, bei dem das Kind lebt.

Grundsätzlich kann die Familienbeihilfe bis zur Vollendung des 26. 
Lebensjahres des Kindes bezogen werden. In Ausnahmefällen, wenn 
beispielsweise Zivildienst geleistet wurde oder das Kind erheblich 
behindert ist, kann die Familienbeihilfe auch bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres gewährt werden. Ab der Volljährigkeit ist die 
Gewährung von Familienbeihilfe jedoch im Allgemeinen an das 
Vorliegen einer Berufsausbildung gebunden.

Während des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst besteht kein 
Anspruch auf Familienbeihilfe.
Der Anspruch auf Familienbeihilfe entfällt, wenn ein volljähriges Kind 
über eigene zu versteuernde Einkünfte von mehr als 9.000 Euro pro 

Kalenderjahr verfügt. Bei Selbstständigen ist das Einkommen maß-
geblich, welches sich aus dem letzten Einkommensteuerbescheid 
ergibt. Bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gilt als Einkom-
men der jährliche Bruttobezug (ohne 13. und 14. Gehalt). 

Bei Überschreiten dieser Einkommensgrenze ist die Familienbeihilfe 
(einschließlich des Kinderabsetzbetrages) für das ganze Jahr zurück-
zuzahlen.

Voraussetzungen
Einen Anspruch auf Familienbeihilfe haben Eltern,

• deren Lebensmittelpunkt sich in Österreich befindet und 

• deren Kind (auch Adoptiv-, Pflege-, Stief- und Enkelkind) mit 
 ihnen zusammen in einem Haushalt lebt oder für das sie über-
 wiegend Unterhalt leisten, wenn zu keinem Elternteil Haushalts-
 zugehörigkeit besteht. 

Ab Vollendung des 18. Lebensjahres wird die Auszahlung von Fami-
lienbeihilfe nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährt. Dies ist 
der Fall, wenn das Kind beispielsweise

• eine Berufausbildung (auch Studium) absolviert, 

• an einer Fortbildung in einem erlernten Beruf in einer Fachschule 
 teilnimmt und die Ausübung des Berufs nicht möglich ist, 

• voraussichtlich aufgrund einer Behinderung dauerhaft außer-
 stande ist, selbst für den eigenen Unterhalt aufzukommen, 

• sich zwischen der Beendigung des Präsenz-, Ausbildungs- oder 
 Zivildienstes und dem Beginn oder der Fortsetzung einer 
 Berufsausbildung befindet (die Berufausbildung muss zum frühest- 
 möglichen Zeitpunkt begonnen oder fortgesetzt werden) oder 

• das 21. Lebensjahr noch nicht beendet hat, keinen Präsenz-, 
 Ausbildungs- oder Zivildienst leistet, als arbeitsuchend vorge-
 merkt ist und über kein zu versteuerndes Einkommen oder keine 
 finanziellen Leistungen vom Arbeitsmarktservice über der monat-
 lichen Geringfügigkeitsgrenze verfügt. 

Hat Ihr Kind eine Berufsausbildung abgeschlossen, erhalten Sie nach 
Beendigung dieser Ausbildung für den Zeitraum von drei Monaten
die Familienbeihilfe weiterhin, wenn Ihr Kind nicht in diesem Zeit-
raum Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst leistet und bis zum 
Abschluss der Ausbildung Anspruch auf Familienbeihilfe bestanden 
hat.
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Für Studierende gelten zusätzliche Voraussetzungen.
Die Familienbeihilfe kann jederzeit beantragt werden. Rückwirkend 
wird sie jedoch nur für fünf Jahre ab dem Monat der Antragstellung 
gewährt.

erhöhte familienbeihilfe
Ist Ihr Kind erheblich behindert, wird Ihnen eine erhöhte Familien-
beihilfe gewährt.

mehrkindzuschlag

Beziehen Sie für mindestens drei Kinder Familienbeihilfe, können Sie 
zudem einen Mehrkindzuschlag beantragen. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

• Familienbeihilfebezug für mindestens drei Kinder 

• Das Familieneinkommen im Jahr vor der Beantragung des 
Mehrkindzuschlages darf eine gewisse gesetzliche Grenze nicht 
übersteigen. Diese Grenze beträgt für das Einkommen des Jahres 
2006 45.000 Euro, für die Jahre 2007 und 2008 je 55.000 Euro 
pro Jahr und für das Jahr 2009 ebenfalls 55.000 Euro 

Beim Mehrkindzuschlag können die Kinder aus einem Haushalt, wenn 
teilweise vom Vater und teilweise von der Mutter Familienbeihilfe 
bezogen wird, zusammengerechnet werden. Die Eltern müssen sich in 
dem Fall einigen, wer den Mehrkindzuschlag erhalten soll. Der Mehr-
kindzuschlag kann jederzeit beantragt werden. Rückwirkend wird er 
jedoch nur für fünf Jahre ab dem Monat der Antragstellung gewährt.

➜  weitere informationen und antragstellung beim zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt

Kinderabsetzbetrag

Gemeinsam mit der Familienbeihilfe wird der Kinderabsetzbetrag 
ausgezahlt. Er muss nicht gesondert beantragt werden. Der Kin-
derabsetzbetrag ist keine Familienbeihilfe, sondern ein Absetzbetrag, 
der in Form einer Negativsteuer ausgezahlt wird. Er beträgt 58,40 
Euro pro Kind und Monat.
➜  weitere informationen und antragstellung beim zuständigen 
Wohnsitzfinanzamt

gebührenbefreiungen

Bei besonderer sozialer Bedürftigkeit besteht die Möglichkeit, ver-
schiedene Gebührenbefreiungen zu beantragen.

• Rezept- und ambulanzgebührenbefreiung
➜ informationen und antragstellung bei der zuständigen 
Krankenkasse
• freistellung vom Kirchenbeitrag
➜ informationen und antragstellung bei der Kirchenbeitragsstelle
• Rundfunk-, fernseh-, telefongrundgebührenbefreiung für 
 festnetz
➜ informationen und antragstellung bei der örtlichen Post/
 telekom 
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KINDerBetreuuNgSgeLD

Das mit 1. Jänner 2010 in Kraft getretene neue Kinderbetreuungs-
geldgesetz (KBGG) bietet Eltern die Möglichkeit, aus zwei Systemen 
mit insgesamt fünf verschiedenen Bezugsvarianten des Kinderbe-
treuungsgeldes (KBG) zu wählen. Die neuen Regelungen gelten 
grundsätzlich für geburten ab 1. Jänner 2010. 

Pauschales Kinderbetreuungsgeld
Das pauschale Kinderbetreuungsgeld steht in vier Varianten zur Auswahl:

Variante 30 plus 6
Bezugshöhe
14,53 Euro pro Tag (ca. 436 Euro pro Monat)
Der monatliche Betrag kann – je nachdem, ob der Monat 31, 30 
oder 28 Tage hat – etwas variieren.

Bezugsdauer
• Bei inanspruchnahme durch einen elternteil:
 bis zur Vollendung des 30. Lebensmonats des Kindes

• Bei inanspruchnahme durch beide elternteile:
Verlängerung der Bezugsdauer um jenen Zeitraum, den der 
andere Elternteil tatsächlich bezogen hat, maximal aber bis zur 
Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes (ein Elternteil kann 
maximal 30 Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen; ein Wechsel 
zwischen den Elternteilen beim Bezug des Kinderbetreuungs-
geldes ist höchstens zweimal möglich, somit können sich maximal 
drei Blöcke ergeben; Mindestdauer eines Blocks: zwei Monate) 

Variante 20 plus 4
Bezugshöhe
20,80 Euro pro Tag (ca. 624 Euro pro Monat)
Der monatliche Betrag kann – je nachdem, ob der Monat 31, 30 
oder 28 Tage hat – etwas variieren.

Bezugsdauer
• Bei inanspruchnahme durch einen elternteil:
 bis zur Vollendung des 20. Lebensmonats des Kindes

• Bei inanspruchnahme durch beide elternteile:
Verlängerung der Bezugsdauer um jenen Zeitraum, den der 
andere Elternteil tatsächlich bezogen hat, maximal aber bis zur 
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Vollendung des 24. Lebensmonats des Kindes (ein Elternteil kann 
maximal 20 Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen; ein Wechsel 
zwischen den Elternteilen beim Bezug des Kinderbetreuungs-
geldes ist höchstens zweimal möglich, somit können sich maximal 
drei Blöcke ergeben; Mindestdauer eines Blocks: zwei Monate) 

Variante 15 plus 3
Bezugshöhe
26,60 Euro pro Tag (ca. 800 Euro pro Monat). Der monatliche 
Betrag kann – je nachdem, ob der Monat 31, 30 oder 28 Tage hat – 
etwas variieren.

Bezugsdauer
• Bei inanspruchnahme durch einen elternteil:
 bis zur Vollendung des 15. Lebensmonats des Kindes

• Bei inanspruchnahme durch beide elternteile:
Verlängerung der Bezugsdauer um jenen Zeitraum, den der 
andere Elternteil tatsächlich bezogen hat, maximal aber bis zur 
Vollendung des 18. Lebensmonats des Kindes (ein Elternteil kann 
maximal 15 Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen; ein Wechsel 
zwischen den Elternteilen beim Bezug des Kinderbetreuungs-
geldes ist höchstens zweimal möglich, somit können sich maximal 
drei Blöcke ergeben; Mindestdauer eines Blocks: zwei Monate) 

NEU: Variante 12 plus 2
Bezugshöhe
33 Euro pro Tag (ca. 1.000 Euro pro Monat) Der monatliche Betrag 
kann – je nachdem, ob der Monat 31, 30 oder 28 Tage hat – etwas 
variieren.

Bezugsdauer
• Bei inanspruchnahme durch einen elternteil:
bis zur Vollendung des 12. Lebensmonats des Kindes

• Bei inanspruchnahme durch beide elternteile:
Verlängerung der Bezugsdauer um jenen Zeitraum, den der 
andere Elternteil tatsächlich bezogen hat, maximal aber bis zur 
Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes (ein Elternteil kann 
maximal 12 Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen; ein Wechsel 
zwischen den Elternteilen beim Bezug des Kinderbetreuungs-
geldes ist höchstens zweimal möglich, somit können sich maximal 
drei Blöcke ergeben; Mindestdauer eines Blocks: zwei Monate) 

Neu:  einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld
Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld steht in folgender 
Variante zur Verfügung:

Variante 12 plus 2

Bezugshöhe
• 80 Prozent der letzteinkünfte,
 maximal 66 Euro pro Tag (ca. 2.000 Euro pro Monat)

• für Bezieherinnen von Wochengeld (Unselbstständige, Selbst-
 ständige, Landwirtinnen, Vertragsbedienstete, freie Dienstneh-
 merinnen, geringfügig Beschäftigte mit Selbstversicherung):
 80 Prozent des Wochengeldes

hinweis: Mit einer von der Krankenkasse durchzuführenden 
zusätzlichen Berechnung anhand der Einkünfte des Jahres vor der 
Geburt des Kindes, in dem die Mutter kein Kinderbetreuungsgeld 
bezogen hat, kann sich der Tagesbetrag erhöhen, nicht jedoch 
reduzieren (Günstigkeitsrechnung).

• für unselbstständig erwerbstätige Väter:
80 Prozent eines fiktiv berechneten Wochengeldes (inklusive 
Günstigkeitsrechnung) 
Nähere Informationen zur Berechnung des einkommensabhän-
gigen Kinderbetreuungsgeldes (vor allem auch für Eltern, die nicht 
in die angeführten Gruppen fallen) finden sich auf den Seiten des 
Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend.

Bezugsdauer
• Bei Inanspruchnahme durch einen Elternteil:
 bis zur Vollendung des 12. Lebensmonats des Kindes

• Bei inanspruchnahme durch beide elternteile:
Verlängerung der Bezugsdauer um jenen Zeitraum, den der 
andere Elternteil tatsächlich bezogen hat, maximal aber bis zur 
Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes (ein Elternteil 
kann maximal zwölf Monate Kinderbetreuungsgeld beziehen; ein 
Wechsel zwischen den Elternteilen ist maximal zweimal möglich; 
Mindestdauer eines Blocks: zwei Monate) 

➜ informationen und antragstellung bei der zuständigen 
 Krankenkasse
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familienförderungen des 
Landes Burgenland

Kinderbonus

Der Kinderbonus kann für Kinder bis zum dritten Lebensjahr 
gewährt werden und besteht in einer monatlichen finanziellen 
Zuwendung auf die Dauer von höchstens zwölf Monaten ab Antrag-
stellung. Der Antrag auf Förderung kann ab der Geburt bis zum 30. 
Lebensmonat gestellt werden.  

weitere förderungen:
 

• Schulstartgeld
• Kinderbetreuungsförderung
• Mehrlingsgeburtenförderung
• familienauto
Die Förderungen Kinderbonus und Familienauto sind einkom-
mensabhängig. 

➜ informationen und antragstellung beim amt der Burgenlän-
dischen landesregierung, abteilung 6 – hauptreferat familie und 
Konsumentenschutz  

familienpass des Landes Burgenland

Der Familienpass ist eine kostenlose Vorteils- und Servicekarte, die 
allen Familien sowie Alleinerzieherinnen und Alleinerziehern mit 
Kindern Preisnachlässe und Informationsvorteile bei zahlreichen 
Partnerbetrieben in den Branchen Freizeit, Kultur, Handel, Gewerbe, 
Tourismus und Gastronomie bringt.

➜ informationen und antragstellung beim 
 amt der Burgenländischen landesregierung, abt. 6 – 
 hauptreferat  familie und Konsumentenschutz 

Pflegegeld

Personen, die auf Grund einer körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Behinderung für mindestens sechs Monate im Jahr ständige 
Betreuung benötigen, haben Anspruch auf Pflegegeld. Das Pflegegeld 

wird unabhängig von Einkommen und Vermögen an die pflegebe-
dürftige Person ausbezahlt. Die Höhe richtet sich nach dem Grad 
der Behinderung und des Pflegeaufwandes.
Der Bezug von erhöhter Kinderbeihilfe (bei behinderten Kindern) 
verringert das Pflegegeld.

➜ informationen und antragstellung beim 
 amt der Burgenländischen landesregierung, abteilung 6 – 
 hauptreferat Soziales 
 bzw. bei der zuständigen Pensionsversicherung 

Schulfahrtbeihilfe

Schulfahrtbeihilfe gebührt für Schulwege, die länger als 2 km sind 
(für behinderte Kinder auch für kürzere Wege), sofern keine Schüle-
rinnen- oder Schülerfreifahrt besteht.

➜ informationen und antragstellung beim zuständigen 
 Wohnsitzfinanzamt

Schul/Heimbeihilfe

Schul- oder Heimbeihilfe gebührt für sozial bedürftige Schülerinnen 
und Schüler. Die Höhe richtet sich nach der sozialen Bedürftigkeit.

➜ informationen und antragstellung beim 
 amt der Burgenländischen landesregierung, abt. 2 – 
 gemeinden und Schulen (1. – 9. Schulstufe) bzw. 
 beim landesschulrat für Burgenland (ab der 10. Schulstufe). 

Sonderausgaben

Aufwendungen für die Schaffung von Wohnraum, Wohnraumsanie-
rung, für Personenversicherungen sowie außergewöhnliche Bela-
stungen (z.B. bei Krankheit, Tod, Katastrophen) können im Rahmen 
des Jahresausgleichs geltend gemacht werden.

➜ informationen und antragstellung beim zuständigen 
 Wohnsitzfinanzamt
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Sozialhilfe

Die Sozialhilfe hat die Aufgabe, hilfsbedürftigen Menschen die 
Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Hilfs-
bedürftigkeit liegt vor, wenn der notwendige Lebensbedarf bzw. 
Lebensunterhalt weder durch den Einsatz der eigenen Kräfte und 
Mittel (Arbeitskraft, Einkommen und Vermögen) oder durch famili-
äre Unterhaltsleistungen noch aufgrund eines sozialversicherungs-
rechtlichen oder sonstigen vorrangigen Leistungsanspruchs gesichert 
werden kann (Prinzip der Subsidiarität).
In Österreich sind die länder für die Gewährung von Sozialhilfe-
leistungen zuständig. Die Sozialhilfe umfasst in allen Bundesländern 
grundsätzlich die Bereiche:

• Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfs 

• Hilfe in besonderen Lebenslagen 

• Soziale Dienste 

Es werden dabei Geld- und Sachleistungen sowie persönliche Hilfe 
erbracht.
Die Antragstellerin/der Antragsteller muss vorrangig die eigenen 
Kräfte (Arbeitskraft) und Mittel (Einkommen, Vermögen) einsetzen, 
um sich selbst zu erhalten. Die Inanspruchnahme von Sozialhilfe ist 
also nur möglich, wenn eine Notlage anders nicht verhindert oder 
beseitigt werden kann.
Der Einsatz eigener Kräfte wird z.B. bei Müttern mit Kleinkindern, 
Frauen ab 60 Jahren bzw. Männern ab 65 Jahren und bei erwerbsun-
fähigen Personen nicht verlangt.

➜ informationen und antragstellung beim zuständigen gemeinde-
amt oder bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft 

Stipendien

Für Studierende (an Fachhochschulen, Konservatorien, Akademien 
und Universitäten) gibt es verschiedene Arten von Stipendien, 
deren Höhe sich nach der sozialen Bedürftigkeit und dem Studie-
nerfolg richtet.

➜ informationen und antragstellung bei der Stipendienstelle 
Wien, gudrunstraße 179a 1100 Wien oder bei der Stipendienstel-
le graz, Metahofgasse 30, 2. Stock, 8020 graz 
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wohnbeihilfe des Landes Burgenland

Die Wohnbeihilfe gebührt Personen, deren finanzielle Aufwen-
dungen für den Wohnbedarf eine festgesetzte Zumutbarkeitsgrenze 
überschreiten. Diese Grenze richtet sich nach dem Familienein-
kommen, der Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen, der 
Größe der Wohnung und dem Mietpreis.

➜ information und antragstellung beim amt der Burgenländischen 
landesregierung, lad - Wohnbauförderung 

zuwendungen aus dem 
familienhärteausgleichsfonds

Der Familienhärteausgleich ist eine einmalige Geldleistung an 
Familien, die durch ein besonderes Ereignis (z. B. Krankheit, Tod, 
Katastrophe, Arbeitslosigkeit) unverschuldet in eine existenzbedro-
hende Notlage gekommen sind. Voraussetzungen sind der Bezug der 
Familienbeihilfe, österreichische Staatsbürgerschaft und die Tatsache, 
dass alle anderen Möglichkeiten (Beihilfen usw.) nicht ausreichen.

➜ informationen und antragstellung beim Bundesministerium für 
gesundheit, familie und Jugend, Wien
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In den meisten Fällen hat die Trennung/Scheidung für den Mann 
kaum eine Auswirkung auf seine Berufstätigkeit. Für Frauen hingegen 
bedeutet sie häufig eine massive Veränderung: Durch die Verschlech-
terung der finanziellen Situation sind allein erziehende Mütter 
gezwungen, wieder eine Arbeitsstelle zu suchen oder eine beste-
hende Teilzeitarbeit auszuweiten bzw. zu Gunsten einer Vollzeitstelle 
aufzugeben.
Für viele Frauen, die längere Zeit nicht berufstätig waren, ist die 
Notwendigkeit, wieder einen Beruf zu ergreifen, am Anfang eine 
große psychische Belastung. Unsicherheiten bezüglich der Organi-
sation des Familienalltags und Selbstzweifel bezüglich der eigenen 
Chancen und Fähigkeiten am Arbeitsmarkt lassen die Arbeitsuche 
und -aufnahme oft besonders schwierig erscheinen.
Sind diese Hürden einmal überwunden, wird die eigene Berufstä-
tigkeit aber zumeist – nicht nur finanziell – als große Bereicherung 
erlebt. Eine befriedigende Arbeitsstelle erhöht das Selbstwertgefühl, 
bringt Erfolgserlebnisse, neue Sozialkontakte und berufliche wie 
persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Ein guter Start ins (neue oder veränderte) Berufsleben hängt von 
zwei Faktoren ab:

• der beruflichen Qualifikation, die über die chancen am 
 arbeitsmarkt entscheidet und
• der Möglichkeit der Kinderbetreuung, welche die flexibilität 
 und zeitlichen Möglichkeiten der arbeitsuchenden bestimmt.

In der Folge werden die wichtigsten Themen rund um Arbeit und 
Kinderbetreuung erörtert. Checklisten helfen dabei, den eigenen 
Standort genau zu definieren und die erforderlichen Schritte zu 
planen.

Arbeitssuche und wiedereinstieg
Bevor die Arbeitssuche begonnen werden kann, sollten einige Vorü-
berlegungen getroffen werden:

checkliste für arbeitssuche und Wiedereinstieg in das Berufsleben
• Möchte ich meinen erlernten Beruf wieder/weiterhin ausüben?

• Wenn ja: Sind meine Qualifikationen in diesem Beruf auf dem 
 aktuellen Stand? Muss ich erst Fortbildungen besuchen, um den 
 derzeitigen Anforderungen zu entsprechen?

• Wenn nein: Welchen Beruf möchte ich ausüben? 
 Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es dafür? 
 Wie lange dauern sie und was kosten sie?

• Welches Mindesteinkommen benötige ich?

• Welche Arbeitszeiten sind für mich am günstigsten? 
 Welche Kompromisse kann ich eingehen, wenn meine 
 Wunscharbeitszeiten nicht möglich sind?

• In welchen Betrieben und an welchen Orten ist für mich eine 
 Arbeitssuche sinnvoll? Wie weit ist es mir möglich, zu einem 
 Arbeitsplatz zu pendeln?

• Wie kann ich die erforderliche Kinderbetreuung regeln? 
 Welche Kinderbetreuungsangebote und -einrichtungen gibt es in  
 meiner Umgebung?

• Welche Möglichkeiten habe ich, von freien Stellen zu erfahren? 
 Gibt es außer dem Arbeitsmarktservice und der Presse noch 
 persönliche Kontaktpersonen oder (ehemalige) Kolleginnen oder 
 Kollegen, die mir weiterhelfen können?

• Brauche ich spezielle arbeitsrechtliche Informationen (z.B. bei 
 Werkverträgen, freien Dienstverhältnissen)? 
 Wer kann sie mir geben?

Wenn diese Fragen geklärt sind, kann die Arbeitssuche und die 
Zusammenstellung der Bewerbungsunterlagen beginnen.

meldung beim Arbeitsmarktservice (AmS)

Auch wenn kein Anspruch auf eine Leistung aus der Arbeitslosen-
versicherung besteht, empfiehlt es sich, sich beim zuständigen AMS 
als arbeitssuchend zu melden, da damit der Zugang zu den Angebo-
ten des AMS ermöglicht wird.

ArBeIt, ArBeItSSucHe, wIeDereINStIeg
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Für Arbeitssuchende bietet das AMS neben der Stellenvermittlung 
auch Möglichkeiten der Bildung und Um-Schulung, Beratung bezüg-
lich Bewerbungsgesprächen und finanzielle Unterstützungen.

➜ informationen und Meldung beim zuständigen 
 arbeitsmarktservice

wiedereinstieg

Personen, die nach einer längeren Berufspause wieder in das 
Erwerbsleben einsteigen möchten, brauchen meist eine besonders 
intensive Vorbereitung auf die erneute Berufstätigkeit. In vielen Fällen 
wird es nötig sein, die erlernten Qualifikationen z.B. durch den 
Besuch von Kursen auf den aktuellen Stand zu bringen.
Viele Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern befürchten, 
dass sie durch ihre lange Erwerbspause auf dem Arbeitsmarkt keine 
Chancen mehr haben. Dabei wird häufig übersehen, wie viel Orga-
nisationsfähigkeit, Ausdauer, Konfliktbereitschaft und Flexibilität es er-
fordert, eine Familie zu „managen“ – und diese Fähigkeiten werden 
am Arbeitsmarkt geschätzt und gefordert. Wiedereinsteigerinnen 
und Wiedereinsteiger sollten vor der Bewerbung ihre Familienphase 
analysieren und sich die in dieser Zeit erbrachten Leistungen (auch 
ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. Funktionen in Vereinen) bewusst 
vor Augen führen. Manches lässt sich auch in der schriftlichen 
Bewerbung anführen. Auf jeden Fall stärkt das Bewusstsein über 
die eigenen Leistungen das gerade für die Arbeitssuche so wichtige 
Selbstwertgefühl. Bestehen starke Selbstzweifel und Ängste vor dem 
Wiedereinstieg, so sollten diese mit Beratern, Beraterinnen oder 
Vertrauenspersonen aus dem eigenen Umfeld besprochen werden.
Für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger gibt es besonde-
re Angebote des AMS. Berufsinformationszentren helfen bei der 
Planung und Organisation von Fortbildungen.

➜ Informationen beim zuständigen arbeitsmarktservice und in  
 den Berufsinformationszentren

Bewerbung und vorstellungsgespräch

Ist eine bestimmte Stelle in Aussicht, so sollten die Bewerbungs-
unterlagen speziell auf diese Stelle ausgerichtet sein. Die eigenen 
Qualifikationen und Fähigkeiten sowie die persönliche Motivation 

für den konkreten Arbeitsplatz sollten schon im Bewerbungsschrei-
ben kurz und präzise angeführt werden, um das Interesse des 
potenziellen Arbeitgebers zu wecken. Vor dem Bewerbungsgespräch 
empfiehlt es sich, sich auf mögliche Fragen seitens des Betriebes 
umfassend vorzubereiten (z.B. Fragen nach dem Lebenslauf, nach 
dem Grund
für die Beendigung vorheriger Arbeitsverhältnisse, nach der persön-
lichen Lebenssituation, besonderen Fähigkeiten, Weiterbildungen, 
Flexibilität, Organisation der Kinderbetreuung) und sich selbst zu 
überlegen, welche Fragen man stellen möchte und muss, um über 
die ausgeschriebene Stelle alle nötigen Informationen zu erhalten. 

Das AMS und die Berufsinformationszentren unterstützen bei 
der Vorbereitung der Bewerbung; Bewerbungstrainings werden 
auch von verschiedenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
angeboten.

➜ informationen beim zuständigen arbeitsmarktservice und in  
 den Berufsinformationszentren

Beschäftigungsmodelle
reguläre Beschäftigungsverhältnisse

Ein reguläres Beschäftigungsverhältnis (Vollzeit oder Teilzeit) 
beinhaltet die gesetzlichen arbeitsrechtlichen Ansprüche (Urlaub, 
Arbeitszeit, Anspruch auf Pflegeurlaub, Kollektivvertrag) sowie die 
Arbeitslosen- und Sozialversicherung.

➜ informationen bei der aK (Kammer für arbeiter und ange-
 stellte) und dem ögB (österreichischer gewerkschaftsbund)

Atypische Beschäftigungsmodelle 

• geringfügige Beschäftigung
Eine geringfügige Beschäftigung unterliegt dem Arbeitsrecht, aller-
dings besteht nur Unfallversicherung. Es ist möglich, im Rahmen 
eines derartigen Beschäftigungsverhältnisses selbst eine Kran-
ken- und Pensionsversicherung abzuschließen. Die Geringfügigkeit 
definiert sich über eine Einkommensobergrenze. Wird diese über-
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schritten (wenn z.B. mehrere geringfügige Beschäftigungen parallel 
ausgeübt werden), besteht Steuerpflicht.

➜ informationen bei der aK (Kammer für arbeiter und ange-
 stellte) und dem ögB (österreichischer gewerkschaftsbund)

• Werkverträge und freie dienstverträge
Tätigkeiten, die über der Geringfügigkeitsgrenze entlohnt werden 
und keine regulären Beschäftigungsverhältnisse sind, gelten als 
selbstständige Tätigkeiten. Rechtsgrundlage ist der Werkvertrag bzw. 
der freie Dienstvertrag. Vertragsnehmerinnen und Vertragsnehmer 
müssen ihre Tätigkeit versteuern und sich auch selbst kranken- und 
pensionsversicherten.

➜ informationen beim ögB (österreichischer gewerkschafts-
 bund) sowie bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerb-
 lichen Wirtschaft

Selbstständige führung eines Betriebes, 
Betriebsübernahme

Der Entschluss, ein eigenes Unternehmen zu führen bzw. einen 
Betrieb zu übernehmen, erfordert eine umfassende Information 
und Planung. Das Gründer-Service der Wirtschaftskammer bietet 
besondere Angebote für Betriebsgründerinnen und Betriebsgrün-
der. Bei der Übernahme eines landwirtschaftlichen Betriebes ist die 
Landwirtschaftskammer Burgenland behilflich.
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KINDerBetreuuNg
Allein Erziehende mit Betreuungspflichten müssen auch die Kinder-
betreuung rechtzeitig regeln, wenn sie wieder erwerbstätig werden. 
Folgende Fragen sollten vorab geklärt werden:

checkliste zur erhebung des Kinderbetreuungsbedarfs
• Brauche ich die Kinderbetreuung zu immer gleich bleibenden 
 Zeiten oder muss sie zeitlich flexibel sein?

• Für welche Altersstufen brauche ich Kinderbetreuung?

• Soll die Kinderbetreuung auch Lernhilfe beinhalten?

• Gibt es Kinderbetreuungsangebote in dem Betrieb, in dem ich 
 arbeiten werde?

• Gibt es Personen in meiner Umgebung, die die Kinderbetreuung 
 übernehmen können und/oder soll ich das Angebot der 
 verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen nützen?

• Welche Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt es für mich im 
 „Notfall“ (z.B. bei Krankheit, unvorhergesehenen beruflichen 
 Verpflichtungen)?

• Welche Kosten werden mir durch die Kinderbetreuung 
 entstehen? Kann ich Kinderbetreuungsbeihilfe beantragen?

Kinderbetreuungseinrichtungen
Das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen ist vielfältig und 
richtet sich nach dem Alter der Kinder sowie der Regelmäßigkeit 
und Intensität des Betreuungsbedarfs. Es ist allerdings nicht in allen 
Regionen gleich umfangreich.

➜ informationen beim zuständigen gemeindeamt oder über 
 die Kinderbetreuungs-hotline beim amt der Burgenländischen 
 landesregierung (abt. 6 – hauptreferat familie und Konsumen-
 tenschutz)oder im internet unter www.kinderbetreuung.at 
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Eine Trennung/Scheidung stellt alle Beteiligten vor die Notwendigkeit, 
neben den organisatorischen Aufgaben des neuen Alltags auch die 
veränderte persönliche und familiäre Situation zu verarbeiten und 
neu zu gestalten. Unabhängig davon, ob eine Trennung gewünscht 
oder ungewollt erfolgte, ob ihr ein langer oder kurzer Weg der 
Auseinandersetzung und Konflikte vorausging, ob sie die Beteiligten 
aktiv mitgestalten konnten oder ihr hilflos ausgeliefert waren – es 
gibt in fast jedem Fall Trauer, Wut, Schuldgefühle, Angst, Selbstzweifel 
und Zukunftssorgen zu bewältigen.
Eine Trennung beinhaltet immer das Erleben eines Verlustes. Ein kon-
struktiver Neubeginn ist erst möglich, wenn die mit der Trennung ver-
bundenen Gefühle durchlebt und verarbeitet werden konnten. Dabei 
hat jeder Mensch eigene persönliche Mechanismen, mit belastenden 
Gefühlen umzugehen. Es gibt keine allgemein gültigen Regeln für die 
Bewältigung einer Trennung, wohl aber Themen und Fragestellungen, 
mit denen sich alle jeweils Betroffenen auseinander setzen müssen.

➜ unterstützung und information für erwachsene und Kinder  
 in trennungssituationen bieten eine Vielzahl von Beratungs- und  
 therapieeinrichtungen

checkliste für menschen in trennungssituationen
• Welche Probleme müssen sofort gelöst werden, welche können 
 warten?

• Bin ich derzeit in der Lage, diese Probleme gezielt in Angriff zu 
 nehmen? Wer kann mir helfen?

• Komme ich allein mit meinen Gefühlen klar oder benötige ich 
 Unterstützung (z. B. Freunde,   Beratungsstellen)?

• Brauchen meine Kinder zusätzliche Hilfe, haben sie sich durch die 
 Trennung sehr verändert?

• Gelingt es mir, mit den schönen und schweren Erinnerungen  
 fertig zu werden? Wer kann mir dabei helfen?

• Wie kann ich das neue Leben für mich und die Kinder möglichst  
 befriedigend gestalten? Welche Personen sind für uns wichtig?

• Tendiere ich dazu, mich mit Verantwortung zu überlasten? Wer  
 kann mich entlasten?

• Was sind die positiven Seiten meiner neuen Lebenssituation? 
 Wie kann ich sie nützen (z.B. neue Umgebung, neue Sozialkon-
 takte, neues Selbstwertgefühl nach durchstandener Krise)?

verlauf einer Krise
Auch wenn Krisen individuell sehr verschieden ablaufen, so gibt es 
doch einzelne Phasen, die bei den meisten Betroffenen ähnlich sind:

1. Phase: das nicht-Wahrhaben-Wollen
Die Betroffenen wehren sich innerlich gegen die Trennung, haben 
immer noch Hoffnungen, dass alles wieder so wird wie früher, dass 
noch ein Wunder geschieht.
2. Phase: aufbrechende gefühle
Angst, Wut, Verzweiflung, Hass, Depression, Selbstvorwürfe, Rache-
gelüste usw. werden spürbar und führen zu starken Gefühlsschwan-
kungen.
3. Phase: neuorientierung
Wenn die Gefühle weniger heftig werden, entsteht Raum für neue 
Pläne, Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft. Ein neues Selbst-
wertgefühl kann sich entwickeln.
4. Phase: neues lebenskonzept
Aus neuen Plänen werden neue Ziele; die durchlaufene Krise wird 
als ein Teil des Lebens erlebt, der die eigene Persönlichkeit gestärkt 
hat.

Die gefühle

Die Gefühle, die sich während der Konflikt- und Trennungsphase 
entwickelt haben, sind auch nach der erfolgten Trennung lebendig. 
Oft sind sie kurzzeitig nicht sehr spürbar, besonders dann, wenn die 
Neuorganisation des Alltags (z.B. Übersiedlung, Arbeitsuche, Klärung 
der finanziellen Situation) alle Kräfte in Anspruch nimmt. Wenn 
dann das Leben wieder einen geregelten Lauf nimmt, leben Trauer, 
Wut und Angst wieder auf. Diese Gefühle sind nur natürlich und 
kein Grund, sich ihrer zu schämen. Wichtig ist allerdings, sich von 
ihnen nicht zu unüberlegten Schritten leiten zu lassen: So ist z.B. der 
Wunsch nach Rache nur verständlich. Rache auszuüben, führt aller-
dings häufig zu weiteren problematischen Situationen. Der Blick zu-
rück bringt mehr Be- als Entlastung und ist nicht förderlich für eine 
produktive Zukunftsgestaltung. Auch das Verharren in der eigenen 
Hilflosigkeit und Depression verhindert einen positiven Neubeginn. 
So ist es in jedem Fall wichtig, ganz bewusst mit allem Schönen 
und Schweren des bisherigen Lebensabschnitts abzuschließen, den 

PerSöNLIcHe SItuAtIoN
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Verlust zu akzeptieren und sich der Zukunft zuzuwenden. Manche 
Betroffenen gehen diesen Schritt allein, andere finden Unterstützung 
im Familien- und Freundeskreis oder nützen die verschiedenen 
Beratungs- und Therapieangebote.

trotz trennung eltern sein

Allein Erziehende spüren die Last der Verantwortung für die Kinder 
besonders stark und entwickeln oft das Ziel, für die Kinder nun Vater 
und Mutter zugleich zu sein. Dies ist allerdings unmöglich und führt 
zu einer Überforderung, die nur belastende Misserfolgserlebnisse 
nach sich ziehen kann. Eine wichtige Aufgabe für beide Elternteile 
ist es, eine neue Art des familiären Miteinanders zu finden. Auch 
wenn sie nun keine Eheleute mehr sind, so sollen sie doch Eltern 
bleiben und im Interesse des Kindes miteinander auf eine reife und 
förderliche Art umgehen.
Der Elternteil, bei dem die Kinder leben, hat den größeren Teil der 
Verantwortung und die meiste Zeit des persönlichen Kontakts. In 
dieser Tatsache kann viel Konfliktstoff liegen: z.B. der Kampf um die 
Liebe der Kinder, das Durchsetzen der eigenen Vorstellungen über 
die Zukunft der Kinder, die Enttäuschung über mangelndes Interesse 
des nicht obsorgepflichtigen Partners. Wenn möglich sollten auch 
nach der Trennung beide Eltern für die Kinder zuständig und ver-
fügbar bleiben. Im Scheidungs- oder Trennungsverfahren sollten die 
Eltern miteinander klären, wer wofür in welchem Ausmaß zuständig 
ist und wie sich der Kontakt mit dem nicht obsorgepflichtigen El-
ternteil gestalten wird. Wenn die Eltern keine gemeinsame befriedi-
gende Regelung finden können, kann Meditation als Unterstützung 
in Anspruch genommen werden. Ist ein weiterer Kontakt mit einem 
Elternteil nicht möglich, so sollte sich der allein Erziehende über-
legen, wer dem Kind gegenüber die Rolle eines Ersatzvaters oder 
einer Ersatzmutter übernehmen könnte. Für das Kind ist eine
zusätzliche Bezugsperson überaus wichtig und für den allein erzie-
henden Elternteil eine große Entlastung und Bereicherung.
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trennungsfolgen bei Kindern

Für Kinder ist die Trennung der Eltern in vielen Fällen besonders 
angstbelastet, da sie dieser Trennung meist hilflos ausgeliefert sind 
und den Grund für die Trennung nicht immer verstehen können. 
Kinder fühlen sich oft verantwortlich oder schuldig, wenn die Ehe 
der Eltern zerbricht. Manchmal gehen der Trennung auch traumati-
sierende Gewalterlebnisse voraus, die schwer zu verarbeiten sind.
Kinder zeigen innere Ängste und Probleme häufig nicht direkt, son-
dern entwickeln Veränderungen in ihrem Verhalten. Lernprobleme, 
Verhaltensauffälligkeiten, Schwierigkeiten bei Sozialkontakten, soziale 
Ängste oder ungewohnte Aggressivität sind Hinweise auf tiefer 
liegende Probleme, die das Kind allein nicht lösen kann. In dieser 
Lebensphase brauchen Kinder besonders viel Sicherheit, Verständnis 
und Unterstützung. Genauso wie die Erwachsenen müssen auch sie 
zuerst mit ihren Verlustgefühlen fertig werden, bevor sie sich neu 
orientieren können. Für die Eltern stellt sich hier die Aufgabe, die 
Trennung mit den Kindern kindgerecht und realitätsnah zu bespre-
chen, Schuldgefühle und Verlassensängste abzubauen und die neue 
Lebenssituation möglichst bewältigbar und positiv zu gestalten. Viele 
Eltern sind in dieser Zeit sehr unsicher, inwieweit sie die Kinder 
schonen oder fordern sollen, ob sie ihre eigenen Gefühle im Zu-
sammenhang mit der Trennung dem Kind zeigen sollen, ob Wahrheit 
oder schonungsvolle Lüge über Vergangenes und den anderen 
Elternteil angebrachter sind. Es ist oft schwierig, auf diese Fragen 
eine befriedigende Antwort zu finden, denn die
Eltern sind in dieser Zeit selbst sehr belastet. Eltern und Kindern in 
Trennungssituationen steht jedoch ein umfangreiches Beratungs- 
und Therapieangebot zur Verfügung.
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Beruf

aRBeitSMaRKtSeRVice BuRgenland
landeSgeSchÄftSStelle 
Permayerstraße 10, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/692-0, Fax: 02682/692-990
E-Mail : sfa.burgenland@ams.at

aRBeitSMaRKtSeRVice eiSenStadt
Ödenburgerstraße 4, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/693-0, Fax: 02682/693-990
E-Mail: sfa.eisenstadt@ams.at

aRBeitSMaRKtSeRVice neuSiedl/See
Wiener Straße 15, 7100 Neusiedl
Tel.: 02167/8820, Fax: 02167/8820-990
E-Mail: sfa.neusiedl@ams.at

aRBeitSMaRKtSeRVice MatteRSBuRg
Mozartgasse 2, 7210 Mattersburg
Tel.: 02626/63106, Fax: 02626/63106-990
E-Mail : sfa.mattersburg@ams.at

aRBeitSMaRKtSeRVice oBeRPullendoRf
Spitalstraße 26, 7350 Oberpullendorf
Tel.: 02612/42318, Fax: 02612/42318-990
E-Mail: sfa.oberpullendorf@ams.at

aRBeitSMaRKtSeRVice oBeRWaRt
Evangelische Kirchengasse 1a, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/32208, Fax: 03352/32208-990
E-Mail: sfa.oberwart@ams.at

aRBeitSMaRKtSeRVice StegeRSBach
Vorstadt 3, 7551 Stegersbach
Tel.: 03326/52312
Fax: 03326/52312-990
E-Mail: sfa.stegersbach@ams.at

aRBeitSMaRKtSeRVice JenneRSdoRf
Hauptstraße 27, 8380 Jennersdorf
Tel.: 03329/46035, Fax: 03329/46035-990
E-Mail: sfa.jennersdorf@ams.at

Berufsinformationszentren

BeRufSinfoRMationSzentRuM eiSenStadt
Ödenburgerstraße 4, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/693-213, Fax: 02682/693-990
E-Mail: biz.eisenstadt@.ams.at

BeRufSinfoRMationSzentRuM neuSiedl/See
Wiener Straße 15, 7100 Neusiedl
Tel.: 02167/8820-413, Fax: 02167/8820-990
E-Mail: biz.neusiedl@ams.at

BeRufSinfoRMationSzentRuM oBeRWaRt
Evangelische Kirchengasse 1, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/32208-614, Fax: 03352/32208-990
E-Mail: biz.oberwart@ams.at

BeRufSinfoRMationSzentRuM StegeRSBach
Vorstadt 3, 7551 Stegersbach
Tel.: 03326/52312-731, Fax: 03326/52312-990
E-Mail: biz.stegersbach@ams.at

BuRgenlÄndiScheS uMSchulungSzentRuM
Dankowitschstraße, 7343 Neutal
Tel.: 02618/2422
Fax: 02618/2422-30
E-Mail: sekretariat@buz.at

Rettet daS Kind BuRgenland
KooRdinationSBÜRo – Stz
Neusiedlerstraße 60, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/72090 - 17
Fax: 02682/72090 -19

wIcHtIge ADreSSeN
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Rettet daS Kind BuRgenland
fachbereichsleitung:  Sozialtherapeutisches zentrum
Mag.a   Barbara Hornung
Mobil: +43/664/391 22 96
E-Mail: jfk-fbl@rettet-das-kind-bgld.at

fachbereichsleitung: Mobiler heilpädagogischer dienst
Mag.a Rita Krammer
Steinamangererstr.aße91, 7400  Oberwart
Tel. und Fax: 03352/322 93
Mobil: +43/664/543 84 20
E-Mail: mhd-fbl@rettet-das-kind-bgld.at

fachbereichsleitung: Berufliche integration
Angela Wolf
Reichgasse 1, 7400  Oberwart
Telefon/Fax: 03352/325 18
Mobil: +43/664/526 77 60
E-Mail: angela.wolf@rettet-das-kind-bgld.at

SPö-landeSfRauenSeKRetaRiat
Permayerstraße 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/775-259, Fax: 02682/ 775-210
E-Mail: claudia.kreiner-ebinger@spoe.at

öVP-fRauenBeWegung
Julius Raab Straße 7, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/799-49 oder 50, Fax: 02682/799-51
E-Mail: edeltraud.lentsch@oevp-burgenland.at

öSteRReichiScheR geWeRKSchaftSBund
landeSeXeKutiVe BuRgenland – fRauenRefeRat
Wiener Straße 7
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/770-40, Fax: 02682/770-62
E-Mail: sonja.wimpassinger@oegb.or.at

wirtschaftsförderungsinstitut wIfI 
der wirtschaftskammer Burgenland

WiRtSchaftSföRdeRungSinStitut Wifi 
deR WiRtSchaftSKaMMeR BuRgenland
Robert Graf Platz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 05/90 90 7 DW 2000
E-Mail: info@bgld.wifi.at

WiRtSchaftSföRdeRungSinStitut Wifi 
deR WiRtSchaftSKaMMeR BuRgenland
Raimundgasse 36, 7400 Oberwart
Tel.: 05/90 90 7 DW 5210
E-Mail: info@bgld.wifi.at

WiRtSchaftSföRdeRungSinStitut Wifi 
deR WiRtSchaftSKaMMeR BuRgenland
Wiener Straße 11, 7350  Oberpullendorf
Tel.: 05/90 90 7 DW 5310
E-Mail: info@bgld.wifi.at

WiRtSchaftSföRdeRungSinStitut Wifi 
deR WiRtSchaftSKaMMeR BuRgenland
Obere Hauptstraße 24 / 2. OG, 7100  Neusiedl am See
Tel.: 05/90 90 7 DW 2621
E-Mail: info@bgld.wifi.at

BetreuuNg

VeRein „tageSMÜtteR“
Hartlsteig 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/61025, Fax: 02682/75589
E-Mail: tagesmuetter@utanet.at

KindeRfReunde – 
landeSoRganiSation BuRgenland
Permayerstraße 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/775-262, Fax: 02682/775-432
E-Mail: kind-und-co@bgld.kinderfreunde.at
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KatholiScheR faMilienVeRBand 
deR diözeSe eiSenStadt
St. Rochus-Straße 21, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/777-291, Fax: 02682/777-294
E-Mail: info-bgld@familie.at

VeRein KindeRBegleitung
Tel.: 07672/ 8484, Fax: 07672/ 8484-25
Mobil: 0664/ 6 20 30 40
E-Mail: verein@kib.or.at, Internet: www.kib.or.at

MoKi BuRgenland – MoBile KindeRKRanKenPflege
Tel.: 0699 / 166 777 70 oder Tel.: 0699/122 866 13
E-Mail:  d.spalek@bgld.moki.at oder
E-Mail: s.legenstein-priller@bgld.moki.at, Internet: www.moki.at

caRitaS – 
hauSKRanKenPflege eiSenStadt und uMgeBung
St. Rochusstraße 15, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/73600-303, Fax: 02682/ 73600-306
E-Mail: k.huf@eisenstadt.caritas.at
Internet: www.caritas.or.at/eisenstadt

RoteS KReuz
Henry-Dunantstraße 4, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 744, Fax: 02682/ 744 22
E-Mail: gsd@b.roteskreuz.at
Internet: www.b.roteskreuz.at

VolKShilfe BuRgenland
Johann Permayerstraße 3/1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 61569, Fax: 02682/61 569 30
E-Mail: center@volkshilfe-bgld.at
Internet: www.volkshilfe-bgld.at.

BuRgenlÄndiScheS hilfSWeRK
Landesgeschäftsstelle
Robert-Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/651 50-0, Fax: 02682/651 50-10
Mobil 0676/882 66 8000
E-Mail: office@burgenland.hilfswerk.at

BerAtuNg

faMilienBeRatung deR landeSRegieRung
Kardinal Franz König Platz 1, 7100 Neusiedl
Tel.: 02167/8193, Anmeldung: 02167/2521-4250
E-Mail: josef.fuhrmann@bgld.gv.at

faMilienBeRatung deR landeSRegieRung
Angergasse 1, 7210 Mattersburg
Tel.: 02626/62055, Anmeldung: 02626/62252-4364
E-Mail: edith.demattio@bgld.gv.at

faMilienBeRatung deR landeSRegieRung
Hauptplatz 1, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/410-4519, Anmeldung: 03352/410-4560
E-Mail: helene.benedek@bgld.gv.at

frauen- und mädchenberatungsstellen

fRauen- und faMilienBeRatungSStelle 
„deR lichtBlicK“
Obere Hauptstraße 27/1/2, 7100 Neusiedl
Tel. & Fax: 02167/3338
E-Mail: der-lichtblick@aon.at

fRauenSeRViceStelle eiSenStadt „die tÜR“
Joachimstraße 11/5, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 661 24, Fax: 02682/ 661 24-4
E-Mail: die.tuer-eisenstadt@frauenservicestelle.org

fRauenSeRViceStelle MatteRSBuRg „die tÜR“
Brunnenplatz 3, 7210 Mattersburg
Tel.: 02626/ 62 670, Fax: 02626/ 67 490
E-Mail: die.tuer-mattersburg@frauenservicestelle.org
www.frauenservicestelle.org

fRauenBeRatungSStelle oBeRPullendoRf
Spitalstraße 11, 7350 Oberpullendorf
Tel.: 02612/ 42 905 oder 45934
Fax: 02612/ 42 905
E-Mail: office@frauen-op.at
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fRauen- MÄdchen- und faMilienBeRatungSStellen 
„fRauen fÜR fRauen“
Spitalgasse 5, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/33855, Fax: 03352/33855-4
E-Mail: frauenberatung-oberwart@utanet.at

fRauen- MÄdchen- und faMilienBeRatungSStellen 
„fRauen fÜR fRauen“
Hauptplatz 26/1, 7540 Güssing
Tel.: 03322/43001, Fax DW 4
E-Mail: frauenberatung-guessing@aon.at

fRauen- MÄdchen- und faMilienBeRatungSStellen 
„fRauen fÜR fRauen“
Hauptplatz 15, 8380 Jennersdorf
Tel.: 03329/45202-4747, Fax: 03329/45202-4777
E-Mail: frauenberatung-je@gmx.net

MÄnneRBeRatung eiSenStadt 
Bründlfeldweg 75, 7000 Eisenstadt 
Tel.: 0676/83 730 409
E-Mail: mb.eisenstadt@eisenstadt.caritas.at 

MÄnneRBeRatung oBeRWaRt
Wiener Straße 6, 1. Stock, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/349 79

MÄnneRBeRatung Mönchhof
Kurhaus Marienkron, Klostergasse 3, 7123 Mönchhof 
Tel.: 0676/83 730 409
E-Mail: mb.eisenstadt@eisenstadt.caritas.at 

VaMoS – VeRein fÜR integRation 
Markt Allhau 19, 7411 Markt Allhau
Tel.: 03356/7772 oder 0664/2561612

Windisch Minihof 116
Tel.: 03329/20203 oder 0664/2264873

mutter- und elternberatungsstellen der 
Bezirkshauptmannschaften/magistrate – 
referat für Jugendwohlfahrt und Sozialarbeit 

MagiStRat eiSenStadt
Tel.: 02682/ 705-507

MagiStRat RuSt
Tel.: 02685/202-15
E-Mail: rust@bnet.at

BeziRKShauPtMannSchaft eiSenStadt-uMgeBung
Tel.: 057/600 DW 4144, 4143, 4142 oder 4139
E-Mail: bh.eisenstadt@bgld.gv.at

BeziRKShauPtMannSchaft neuSiedl/See
Tel.: 057/600/4245
E-Mail: bh.neusiedl@bgld.gv.at

BeziRKShauPtMannSchaft MatteRSBuRg
Tel.: 057/600 4363
E-Mail: bh.mattersburg@bgld.gv.at

BeziRKShauPtMannSchaft oBeRPullendoRf
Tel.: 057/600 DW 4421, 4431, 4421,  4457, 4432, 4456 oder 4456
E-Mail: bh.oberpullendorf@bgld.gv.at

BeziRKShauPtMannSchaft oBeRWaRt
Tel.: 057/600/4563
E-Mail: bh.oberwart@bgld.gv.at

BeziRKShauPtMannSchaft gÜSSing
Tel.: 057/600 DW 4661, 4664, 4657, 4658, 4663, 4656 oder 4659
E-Mail: bh.güssing@bgld.gv.at

BeziRKShauPtMannSchaft JenneRSdoRf
Tel.: 057/600 DW 4718, 4727, 4754 oder 4728
E-Mail: bh.jennersdorf@bgld.gv.at
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familien- und Lebensberatung 

faMilien- und leBenSBeRatung 
deR caRitaS eiSenStadt 
St. Rochusstraße 15, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/73600-301, Fax: 02682/ 73600-306
E-Mail: g.braun@eisenstadt.caritas.at
E-Mail: m.schuster@eisenstadt.caritas.at

faMilien- und SozialBeRatung 
deR caRitaS oBeRPullendoRf
Hauptplatz 9/1/2, 7350 Oberpullendorf
Tel. & Fax: 02612/ 42443

faMilien- und leBenSBeRatung 
deR caRitaS gÜSSing 
Schulstraße 4, Haus Franziskus, 7540 Güssing
Tel.: 03322/43852-31

faMilien- und leBenSBeRatung 
deR caRitaS  JenneRSdoRf  
Hauptplatz 2, Arche, 8380 Jennersdorf
Tel.: 03329/48303

faMilienBund BuRgenland
Julius Raabstraße 7, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/79916 oder 02624/58977
Internet: www.familienbund.at

faMilienBund eiSenStadt
Lionsplatz 1, 7000 Eisenstadt, Tel.: 0664/3701070

faMilienBund PinKafeld
Hauptplatz 1, 7423 Pinkafeld 
Tel.: 0664/3701070

faMilienBeRatung – VolKShochSchule 
deR BuRgenlÄndiSchen KRoaten
Permayerstraße 9, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 65183, Fax: 02682/ 65183-5
E-Mail: vhs.kroaten@aon.at

faMilienBeRatung – VolKShochSchule 
deR BuRgenlÄndiSchen KRoaten in oBeRWaRt
Hauptplatz 1, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 410-107

„WiR leBen“
GZO, Dienstleistungszentrum 1, 7011 Siegendorf
Tel.: 02687/ 42150, Fax: 02685/ 8015-4
E-Mail: wirleben@aon.at

MoBileR BeRatungSdienSt 
fÜR KindeR und Jugendliche
Babenbergerstraße 5, 1010 Wien
Für die Bezirke ND, E, MA, OP
Tel.: 059988 2174, Fax: 01/ 58 831-3429
E-Mail: beratung-diagnostik.burgenland@basb.gv.at

MoBileR BeRatungSdienSt 
fÜR KindeR und Jugendliche
Röntgengasse 28/12, 7400 Oberwart
Für die Bezirke OW, GÜ, JE
Tel.: 03352/ 38 453, Fax: 03352/ 33 983
E-Mail: beratung-diagnostik.burgenland@basb.gv.at

geMeinSaM gegen geWalt
Steinamangererstraße 4/2, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 31 420, Fax: 03352/ 31 420-4
E-Mail: intervention@utanet.at
www.interventionsstelle-burgenland.at oder
www. gemeinsamgegengewalt.at

faMilien- und SeXualBeRatung PinKafeld
Rathausplatz 5, 7423 Pinkafeld
Tel.: 0664/ 37 01 070

erzIeHuNg

BuRgenlÄndiScheS VolKSBildungSWeRK
Joseph-Haydn-Gasse 11, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 62 282 0, Fax: 02682/ 62 282 80
E-Mail: vbw@volksbildungswerk-bgld.at
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KatholiScheR faMilienVeRBand 
deR diözeSe eiSenStadt 
St. Rochus-Straße 21, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 777-291, Fax: 02682/ 777-294
E-Mail: info-bgld@familie.at

KindeRfReunde – 
landeSoRganiSation BuRgenland
Permayerstraße 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 775-262, Fax: 02682/ 775-432
E-Mail: kind-und-co@bgld.kinderfreunde.at

landeSVeRBand deR BuRgenlÄndiSchen 
VolKShochSchulen
Pfarrgasse 10, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 61 363, Fax: 02682/ 61 363-3
E-Mail: info@vhs-burgenland.at
Internet: www.vhs-burgenland.at

förDeruNg

aMt deR BuRgenlÄndiSchen landeSRegieRung
hauPtRefeRat faMilie und KonSuMentenSchutz 
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/ 600-2536 oder 2780 oder 2675, Fax: 057/ 600-2180
E-Mail: post.familie@bgld.gv.at
www.burgenland.at

aMt deR BuRgenlÄndiSchen landeSRegieRung 
hauPtRefeRat SozialeS 
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 0257/600-2731 oder 2939
E-Mail: post.soziales@bgld.gv.at

aMt deR BuRgenlÄndiSchen landeSRegieRung 
WohnBauföRdeRung
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/ 600-2975, Fax: 0257 600-2060
E-Mail: post.abteilung6@bgld.gv.at
Internet: www.e-government.bgld.gv.at/formulare
Wohnbaufibel: www.bgld.gv.at/wbf

KaMMeR fÜR aRBeiteR und angeStellte
Wiener Straße 7, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 740-0, Fax: 02682/740 40
Internet: www.akbgld.at

fINANzAmt

finanzaMt eiSenStadt
Neusiedler Straße 46, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 62 831, Fax: 02682/ 62831 5555

finanzaMt oBeRWaRt
Prinz Eugen-Straße 3, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 401, Fax: 03352/ 401 6666

SozIALverSIcHeruNgSträger 

BuRgenlÄndiSche geBietSKRanKenKaSSe
Esterhazyplatz 3, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 608-0, Fax: 02682/608 1041
E-Mail: bgkk@bgkk.at
Internet: www.bgkk.at

SozialVeRSicheRungSanStalt fÜR BaueRn
Krautgartenweg 4, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 63 116-3311, Fax: 02682 631 16-3300

SozialVeRSicheRungSanStalt 
deR geWeRBlichen WiRtSchaft
Osterwiese 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 625 31, Fax: 02682 625 31-22

VeRSicheRungSanStalt öffentlicheR BedienSteteR 
(BVa)
Neusiedler Straße 10, 7000 Eisenstadt
Tel: 02682/72375, Fax:02682/72375-19
E-Mail: ast.eisenstadt@bva.sozvers.at
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StIPeNDIeNSteLLeN

StiPendienStelle Wien
Gudrunstraße 179 a, 1100 Wien 
Tel: 01/60173-0

StiPendienStelle gRaz
Metahofgasse 30, 2. Stock, 8020 Graz
Tel: 0316/813388-0

frAueN- uND 
mäDcHeNBerAtuNgSSteLLeN

aMt deR BuRgenlÄndiSchen landeSRegieRung – 
fRauenBÜRo 
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/ 600 DW 2156, 2265, 2283, Fax: 057/ 600-2769
E-Mail: post.frauenbuero@bgld.gv.at

fRauen- und faMilienBeRatungSStelle 
„deR lichtBlicK“
Obere Hauptstraße 27/1/2, 7100 Neusiedl
Tel. & Fax: 02167/3338
E-Mail: der-lichtblick@aon.at
www.der-lichtblick.at

fRauenSeRViceStelle eiSenStadt „die tÜR“
Joachimstraße 11/5, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 661 24, Fax: 02682/ 661 24-4
E-Mail: die.tuer-eisenstadt@frauenservicestelle.org

fRauenSeRViceStelle MatteRSBuRg „die tÜR“
Brunnenplatz 3, 7210 Mattersburg
Tel.: 02626/ 62 670, Fax: 02626/ 67 490
E-Mail: die.tuer-mattersburg@frauenservicestelle.org
www.frauenservicestelle.org

fRauenBeRatungSStelle oBeRPullendoRf
Spitalstraße 11, 7350 Oberpullendorf
Tel.: 02612/ 42 905 oder 45934, Fax: 02612/ 42 905
E-Mail: office@frauen-op.at

fRauen-, MÄdchen- und faMilienBeRatungSStellen 
oBeRWaRt „fRauen fÜR fRauen“
Spitalgasse 5, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 33 855, Fax: DW 4
E-Mail: frauenberatung-oberwart@utanet.at

fRauen-, MÄdchen- und faMilienBeRatungSStellen 
gÜSSing „fRauen fÜR fRauen“
Hauptplatz 26/1, 7540 Güssing
Tel.: 03322/ 43 001, Fax: DW 4
E-Mail: frauenberatung-guessing@aon.at

fRauen-, MÄdchen- und faMilienBeRatungSStellen 
JenneRSdoRf „fRauen fÜR fRauen“
Hauptplatz 15, 8380 Jennersdorf
Tel.: 03329/ 45 202-4747, Fax: 03329/ 45 202-4777

fRauen-, MÄdchen- und faMilienBeRatungSStellen 
Bildein „fRauen fÜR fRauen“
Florianigasse 1/14, 7521 Bildein
Tel.: 03322/43001

la leche liga öSteRReich – 
VeReinigung  StillendeR MÜtteR
Rosengasse 4, 7053 Hornstein
Tel. & Fax: 02689/ 2416

BetreuteS woHNeN

„die tRePPe“ – VeRein fÜR BetReuteS Wohnen 
7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 61 280

„die tRePPe“ – VeRein fÜR BetReuteS Wohnen 
7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 32 575
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geSuNDHeIt

Patienten- und geSundheitSanWalt 
fÜR BuRgenland
Hartlsteig 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/ 600-2170, Fax: 057/ 600-2171
E-Mail: post.patientenanwalt@bgld.gv.at

dachVeRBand fÜR SelBSthilfegRuPPen
Spitalstraße 10, 7350 Oberpullendorf 
Tel: 02612/42554, Fax: 02612/42554-4
E-Mail: shg-dachverbandbgld@aon.at

öSteRReichiSche KReBShilfe BuRgenland 
eiSenStadt 
7202 Bad Sauerbrunn, Hartiggasse 4
Tel.: 02625/300-8531 oder 0650/2440821
E-Mail: oe.krebshilfe.bgld@aon.at

öSteRReichiSche KReBShilfe BuRgenland 
oBeRWaRt
Evangelische Kirchengasse 8 – 10, 7400 Oberwart
Tel: 0650/5252299

BuRgenlÄndiScheR landeSVeRBand 
fÜR PSYchotheRaPie 
Robert Graf-Platz 2, 2OG, Top 24, 7000 Eisenstadt
Tel.& Fax: 02682/63010

geSundheitSinfozentRuM 
BuRgenlÄndiSche geBietSKRanKenKaSSe
Esterházyplatz 3, 7000 Eisenstadt
Tel: 02682/608 2020
E-Mail: giz@bgkk.at 

KIND, JugeND
Beratung

KindeR- und JugendanWaltSchaft 
fÜR BuRgenland
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/ 600-2808, Fax: 057/ 600 2187
E-Mail: christian.reumann@bgld.gv.at

KindeRSchutzzentRuM BuRgenland
Joseph Haydn-Gasse 2/3/12, 7000 Eisenstadt
Tel. & Fax: 02682/ 64 214
E-Mail: kinderschutzzentrum@rettet-das-kind-bgld.at
Jugendinfo BuRgenland
Franz Schubert-Platz 5, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/ 600-1799
Fax: 057/ 600-2904
E-Mail: jugendinfo@icb.at

RainBoWS-BuRgenland
Bründlfeldweg 75, 7000 Eisenstadt
Tel.: 0676/83730 313
E-Mail:rainbows@eisenstadt.caritas.at
www.rainbows.at

freizeit/Lernen

KindeRfReunde – landeSoRganiSation BuRgenland
Permayerstraße 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 775-262
Fax: 02682/ 775-432
E-Mail: kind-und-co@bgld.kinderfreunde.at

Jugendwohlfahrt

aBteilung fÜR SozialeS, JugendWohlfahRt und 
geSundheit, MagiStRat  eiSenStadt
Hauptstraße 35, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 705-510
Fax: 02682/ 705-545
E-Mail: angelica.tuczay@bgld.gv.at
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JugendWohlfahRt deR fReiStadt RuSt
Conradplatz 1, 7071 Rust
Tel.: 02685/ 202-15, Fax: 02685/ 202-12
E-Mail: rust@bnet.at

RefeRat fÜR JugendWohlfahRt 
eiSenStadt-uMgeBung
Ing. Julius Raab-Straße 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/600 DW 4144, 4143, 4142 oder 4139
Fax: 057/600 -4177
E-Mail: bh.eisenstadt@bgld.gv.at

RefeRat fÜR JugendWohlfahRt 
neuSiedl/See
Eisenstädter Straße 1a, 7100 Neusiedl
Tel.: 057/600-4245, Fax: 02167/8086
E-Mail: bh.neusiedl@bgld.gv.at

RefeRat fÜR JugendWohlfahRt  MatteRSBuRg
Marktgasse 2, 7210 Mattersburg
Tel.: 057/600 DW 4360, 4361, 4362, 4364 oder 4366
Fax: 057/600 4377
E-Mail: bh.mattersburg@bgld.gv.at

RefeRat fÜR JugendWohlfahRt 
oBeRPullendoRf
Hauptstraße 56, 7350 Oberpullendorf
Tel.: 057/600 DW 4421, 4431, 4421,  4457, 4432, 4456 oder 4456
Fax: 057/600 4477
E-Mail: bh.oberpullendorf@bgld.gv.at

RefeRat fÜR JugendWohlfahRt  oBeRWaRt
Hauptplatz 1, 7400 Oberwart
Tel.: 057/600 4563, Fax: 057/600 4577
E-Mail: bh.oberwart@bgld.gv.at

RefeRat fÜR JugendWohlfahRt  gÜSSing
Hauptstraße 1, 7540 Güssing
057/600 DW 4661, 4664, 4657, 4658, 4663, 4656 oder 4659
Fax: 057/600 4670
E-Mail: bh.guessing@bgld.gv.at

RefeRat fÜR JugendWohlfahRt 
JenneRSdoRf
Hauptplatz 15, 8380 Jennersdorf
Tel.: 057/600 DW 4718, 4727, 4754 oder 4728
Fax: 057/600 4777
E-Mail: bh.jennersdorf@bgld.gv.at

Schule

landeSSchulRat fÜR BuRgenland
Kernausteig 3, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 710-0, Fax: 02682/ 710-79
E-Mail: office@lsr-bgld.gv.at
www.lsr-bgld.gv.at

SchulPSYchologiSche BildungSBeRatung 
eiSenStadt
Kernausteig 3, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 710-135, Fax: 02682/ 710-79
E-Mail: beatrix.karawokyros@lsr-bgld.gv.at

SchulPSYchologiSche BildungSBeRatung 
oBeRPullendoRf
Gymnasiumstrasse 19, 7350 Oberpullendorf
Tel.: 02612/ 43 193
E-Mail: beratungsstelle.op@lsr-bgld.gv.at

SchulPSYchologiSche BildungSBeRatung 
oBeRWaRt
Hauptplatz 1, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 32 627
E-Mail: beratungsstelle.ow@lsr-bgld.gv.at

SchulPSYchologiSche BildungSBeRatung 
gÜSSing
Schulstraße 15, 7540 Güssing
Tel.: 03322/ 43 347
E-Mail: beratungsstelle.gs@lsr-bgld.gv.at
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KrImINALItät, Beratung

KRiMinalPolizeiliche BeRatung
Bundesamtsgebäude, Neusiedler Straße 84, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/606 3970, Fax: 02682/606-3800

neuStaRt 
geSchÄftSStelle eiSenStadt
Gartengasse 14, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 67 696, Fax: 02682/ 67 696-17

neuStaRt 
auSSenStelle oBeRWaRt
Wienerstraße 4, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 34 990, Fax: 03352/ 34 990-15

neuStaRt 
auSSenStelle MatteRSBuRg
Michael Koch-Straße 24/1 -  E20, 7210  Mattersburg
Tel.: 02626/62055

KIrcHeN
evangelisch

efa-BuRgenland – diözeSe BuRgenland
evangelische frauenarbeit
Hauptstraße 36, 7210 Walbersdorf
Tel. & Fax: 02626/ 67 983
E-Mail: sh.hackl@aon.at
www.evangelische-burgenland.at

eVangeliSche Jugend BuRgenland
Hochstraße 1, 7471 Rechnitz
Tel.: 03363/ 77 961, Fax: DW 15
E-Mail: ej.bgld@ejoe.at
www.evangelische-burgenland.at

SeKtenBeauftRagteR deR eVangeliSchen KiRche
Kirchengasse 5, 7423 Pinkafeld
Tel.: 03356/223 oder 03363/79245
www.evangelische-burgenland.at

Katholisch

KatholiScheR faMilienVeRBand 
deR diözeSe eiSenStadt
St. Rochus-Straße 21, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 777-291, Fax: 02682/ 777-294
E-Mail: kfb@martinus.at

KatholiSche fRauenBeWegung 
deR diözeSe eiSenStadt
St. Rochus-Straße 21, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 777-290, Fax: 02682/ 777-294
E-Mail: gabriela.zarits@martinus.at

MÄnneRBeRatung deR caRitaS eiSenStadt 
Bründlfeldweg 75 , 7000 Eisenstadt 
Tel.: 0676/83 730 409
E-Mail: mb.eisenstadt@eisenstadt.caritas.at 

MÄnneRBeRatung deR caRitaS oBeRWaRt
Wiener Straße 6, 1. Stock, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/349 79

MÄnneRBeRatung deR caRitaS Mönchhof
Kurhaus Marienkron, Klostergasse 3, 7123 Mönchhof 
Tel.: 0676/83 730 409
E-Mail: mb.eisenstadt@eisenstadt.caritas.at 

KatholiSche Jugend und JungSchaR
St. Rochus-Straße 21, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/777-289,  Fax 02682/777-294
E-Mail: schreiner.birgit@martinus.at
Internet: http://www.martinus.at/kj-s

KatholiSche KiRche – 
RefeRat fÜR WeltanSchauungSfRagen, SeKten 
und ReligiöSe SondeRgeMeinSchaften 
St. Rochus-Straße 21, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 777-203, Fax: 02682/ 777-252
E-Mail: E-Mail: kloiber.thomas@martinus.at 
Internet: www.martinus.at
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Notrufdienst der katholischen und 
evangelischen Kirche

telefonhotline
Tel.: 142 kostenlos
Rund um die Uhr

gerIcHte

landeSgeRicht eiSenStadt
Wienerstraße 9, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 701-0, Fax 02682-701-444

Bezirksgerichte

BeziRKSgeRicht eiSenStadt
Wiener Straße 9, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 701-0, Fax: DW 444

BeziRKSgeRicht neuSiedl/See
Untere Hauptsraße 57, 7100 Neusiedl/See
Tel.: 02167/ 2412-0, Fax: DW 10

BeziRKSgeRicht MatteRSBuRg
Gustav Degen-Gasse 13, 7210 Mattersburg
Tel.: 02626/ 62 715-0, Fax: DW 33

BeziRKSgeRicht oBeRPullendoRf
Hauptstraße 7, 7350 Oberpullendorf
Tel.: 02612/ 42 502-0 Fax: DW 23
BeziRKSgeRicht oBeRWaRt
Hauptplatz 12, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 32 313-0 Fax: DW 251

BeziRKSgeRicht gÜSSing
Grabenstraße 2, 7540 Güssing
Tel.: 03322/ 42285-0 Fax: DW 10

BeziRKSgeRicht JenneRSdoRf
Hauptstraße 51, 8380 Jennersdorf

Tel.: 03329/ 452 33
Fax: 03329/ 48 191

RechtSanWaltSKaMMeR BuRgenland
Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 704-530, Fax: 02682/704 531
E-Mail: rak.bgld@aon.at     
www.rechtsanwaelte.at

ScHuLDeN

SchuldneRBeRatung BeiM 
aMt deR BuRgenlÄndiSchen landeSRegieRung
Hartlsteig 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/ 600-2151
Fax: 057/ 600-2154
E-Mail: post.schuldnerberatung@bgld.gv.at

SozIALeS

aMt deR BuRgenlÄndiSchen landeSRegieRung 
aBt. 6 – hauPtRefeRat SozialeS 
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/600 DW 2330, 2515 oder 2324
E-Mail: post.soziales@bgld.gv.at

RefeRat fÜR SozialaRBeit, MagiStRat eiSenStadt
Hauptstraße 35, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 705-501, Fax: 02682/ 705-545
E-Mail: soziales@eisenstadt.at

RefeRat fÜR SozialaRBeit, MagiStRat RuSt
Conradplatz 1, 7071 Rust
Tel.: 02685/ 202-15, Fax: 02685/ 202-12
E-Mail: rust@bnet.at

SozialaBteilung eiSenStadt
Ing. Julius Raab-Straße 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: 057/600 DW 4190 oder 4145
Fax: 057/ 600-4177
E-Mail: bh.eisenstadt@bgld.gv.at
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SozialaBteilung neuSiedl/See
Eisenstädter Straße 1a, 7100 Neusiedl
Tel.: 057/600 DW 4257 oder 4239
Fax: 057/600 8086
E-Mail: bh.neusiedl@bgld.gv.at

SozialaBteilung MatteRSBuRg
Marktgasse 2, 7210 Mattersburg
Tel.: 057/600-4369, 4368 oder 4367
Fax: 057/600 4377
E-Mail: bh.mattersburg@bgld.gv.at

SozialaBteilung oBeRPullendoRf
Hauptstraße 56, 7350 Oberpullendorf
Tel.: 057/600 DW 4422 , 4437, 4452 oder 4452 
Fax: 057/600 4477
E-Mail: bh.oberpllendorf@bgld.gv.at
SozialaBteilung oBeRWaRt
Hauptplatz 1, 7400 Oberwart
Tel.: 057/600-4557
Fax: 057/600 4577
E-Mail: bh.oberwart@bgld.gv.at

SozialaBteilung gÜSSing
Hauptplatz 1, 7540 Güssing
Tel.: 057/600 DW 4665 oder 4650
Fax: 057/600 4670
E-Mail: bh.guessing@bgld.gv.at

SozialaBteilung JenneRSdoRf
Hauptplatz 15, 8380 Jennersdorf
Tel.: 057/600-4719
Fax: 057/600 4777
E-Mail: bh.jennersdorf@bgld.gv.at

SozialBeRatung deR caRitaS
St. Rochusstraße 15, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 73 600-305
Fax: 02682/ 73 600-306
E-Mail: a.klug@eisenstadt.caritas.at

SozialBeRatung deR caRitaS
Wienerstraße 6/1, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 34 979
E-Mail: a.klug@eisenstadt.caritas.at

SucHt
Beratung

SuchtKooRdination BuRgenland
Franz Liszt Gasse 1/3, 7000 Eisenstadt
Tel.: 05 7979/20013
E-Mail: suchtkoordination@psd-bgld.at

fachStelle fÜR SuchtPRÄVention 
Franz Liszt Gasse 1/3, 7000 Eisenstadt 
Tel.: 0699/157 979 00
E-Mail: suchtpraevention@psd-bgld.at 

PSYchoSozialeR dienSt BuRgenland 
BeRatungSStelle eiSenStadt
Franz Liszt Gasse 1/3, 7000 Eisenstadt
Tel.: 02682/ 68311, Fax: 02682/ 68311 20
E-Mail: eisenstadt@psd-bgld.at

PSYchoSozialeR dienSt BuRgenland 
BeRatungSStelle neuSiedl/See
Kardinal-Franz-König Platz 1, 7100  Neusiedl am See
Tel.: 02167/40322
E-Mail: neusiedl@psd-bgld.at

PSYchoSozialeR dienSt BuRgenland 
BeRatungSStelle MatteRSBuRg
Angergasse 1, 7210 Mattersburg
Tel.: 02626/ 62 111
E-Mail: mattersburg@psd-bgld.at

PSYchoSozialeR dienSt BuRgenland 
BeRatungSStelle oBeRPullendoRf
Hauptplatz 56 (Bezirkshauptmannschaft), 7350 Oberpullendorf
Tel.: 02612/ 42 144, Fax: 02612/ 42 144-20
E-Mail: oberpullendorf@psd-bgld.at
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PSYchoSozialeR dienSt BuRgenland 
BeRatungSStelle oBeRWaRt
Wienerstraße 40, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/ 33 511, Fax: 03352/ 33 511 20
E-Mail: oberwart@psd-bgld.at

PSYchoSozialeR dienSt BuRgenland 
BeRatungSStelle gÜSSing
Umfahrungsstraße 8, 7540 Güssing
Tel.: 03322/ 44311, Fax: 03322/44311 20
E-Mail: güssing@psd-bgld.at

PSYchoSozialeR dienSt BuRgenland 
BeRatungSStelle JenneRSdoRf
Hans Ponstingl Gasse 11, 8380 Jennersdorf
Tel.: 03329/ 46 311
E-Mail: jennersdorf@psd-bgld.at

BuNDeSmINISterIeN  

BundeSMiniSteRiuM fÜR finanzen
1030 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2b
Tel.: 01/ 514 33-0
Bürgerservice-Quickkontakt: 0810/001228 zum Ortstarif
E-Mail: buergerservice@bmf.gv.at
Internet: www.bmf.gv.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR fRauen, Medien und 
öffentlichen dienSt
1014 Wien, Minoritenplatz 3
Tel.: 0800/202011
Internet: www.frauen.bka.gv.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR euRoPÄiSche und 
inteRnationale angelegenheiten 
1014 Wien, Minoritenplatz 8
Tel.: 05/01150-0, Fax: 05/01159-0
Bürgerservice: 05/01150-3775
E-Mail: abtiv5@bmaa.gv.at 
Internet: www.bmaa.gv.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR geSundheit
1030 Wien, Radetzkystraße 2
Tel.: 01/ 71 100-0, Fax: 01/ 71 100-14300
E-Mail: buergerservice@bmgfj.gv.at
Internet: www.bmg.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR WiRtSchaft, faMilie 
und Jugend
1011 Wien, Stubenring 1 
Tel.: 01/ 71 100-0
E-Mail: service@bmwfj.gv.at
Internet: www.bmwfj.gv.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR inneReS
1014 Wien, Herrengasse 7
Tel.: 01/ 53 126-0, Fax: 01/ 53 126-108613
E-Mail: infomaster@bmi.gv.at
Internet: www.bmi.gv.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR JuStiz
1070 Wien, Museumsstraße 7
Tel.: 01/ 521 52-0, Fax: 01/ 521 52-2828
Kostenlose Service-Telefonnummer: 0800/99 99 99
Internet: www.justiz.gv.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR land- und foRStWiRt-
Schaft, uMWelt und WaSSeRWiRtSchaft
1010 Wien, Stubenring 1
Tel.: 01/ 711 00-0, Fax: 01/ 711 00-2140
Umweltservice-Telefon: 0800/240 260 
E-Mail: buergerservice@lebensministerium.at
Internet: www.lebensministerium.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR landeSVeRteidigung und 
SPoRt
1090 Wien, Roßauer Lände 1
Tel.: 01/5201-0
www.bmlvs.gv.at 
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BundeSMiniSteRiuM fÜR  aRBeit, SozialeS und 
KonSuMentenSchutz 
1010 Wien, Stubenring 1
Tel.: 01/71100-0
www.bmask.gv.at 

BundeSMiniSteRiuM fÜR unteRRicht, KunSt und 
KultuR
1014 Wien, Minoritenplatz 5
Tel.: 01/531 20-0, Fax: 01/53120-3099
E-Mail: ministerium@bmukk.gv.at
Internet: www.bmukk.gv.at

BundeSMiniSteRiuM fÜR VeRKehR, innoVation und 
technologie
1030 Wien, Radetzkystraße 2
Tel.: 01/71162 65-0
E-Mail: post@bmvit.gv.at
Internet: www.bmvit.gv.at 

BundeSMiniSteRiuM fÜR WiRtSchaft und aRBeit
1010 Wien, Stubenring 1
Tel.: 01/ 711 00-0Hotline: 0810/013571
E-Mail: service@bmwa.gv.at 
Internet: www.bmwa.gv.at 

BundeSMiniSteRiuM fÜR WiSSenSchaft und 
foRSchung
1014 Wien, Minoritenplatz 5
Tel.: 01/53120-0, Fax: 53210-9099
E-Mail: infoservice@bmwf.gv.at 
Internet: www.bmwf.gv.at 

NotrufteLefoNe BuNDeSweIt 

fRauennotRuf (BundeSWeit)
Tel.: 0800/ 20 60 60

notRufdienSt deR KatholiSchen und 
eVangeliSchen KiRche
telefonhotline
Tel.: 142 kostenlos
Rund um die Uhr

ö3 KuMMeRnuMMeR
kostenloser anonymer Notruf für Menschen in Not
Tel.: 0800/ 600 607



Ansprechstelle:
Familienreferat beim Amt der burgenländischen Landesregierung 
Tel.: 02682/600-2536 
E-Mail.: post.familie@bgld.gv.at 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
Europaplatz 1 
A-7000 Eisenstadt 

familienland

BURGENLAND


